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Es sollte wieder einmal daran erin-
nert werden, dass wir in Wuppertal in 
einer Großstadt mit ca. 360.000 Ein-
wohnern leben, die als die grünste 
Großstadt in Deutschland bekannt ist. 
Kaum hat man die Innenstadt verlas-
sen, ist man in weniger als 10 Minu-
ten schon im „Grünen“. Das beginnt 
zum Beispiel schon mit den wunder-
baren Parks wie der Hardt, die Bar-
men und Elberfeld verbindet, dann 
gibt es noch – um einige Beispiele 
zu nennen – die Barmer Anlagen 
mit dem Toelleturm, in denen auch 
der Vorwerkpark eingelagert ist; dem 
Nordpark; dem Mirker Hain oder 
dem Kaiser-Wilhelm-Hain. Außer-
dem können Sie stundenlang durch 
wunderbare Mischwälder und Land-
schaften – wie das Burgholz – wan-
dern. Überall befinden sich tolle Aus-
blicke auf die Stadt und die Land-
schaft mit blühenden Pflanzen und 
attraktiven Gewässern. Hier ist die 
Luft schon eine vollkommen andere, 
man kann wieder richtig durchatmen.

Phantastisch ist auch der Ausblick, 
den man von der Oberen Lichten-
platzer Straße auf die Stadtteile Bar-
men und Unterbarmen hat. Jeder Be-
sucher ist hiervon begeistert. Einen 
ähnlichen Ausblick von verschie-
denen Straßen, die in Wuppertal in 
die Innenstadt führen, hat man von 
fast allen Stadtteilen. Doch Wupper-
tal hat nicht nur einen außergewöhn-
lichen Grüngürtel. Auch gibt es hier 
viel zu besichtigen. Hier einige der 
vielen Möglichkeiten, die die Stadt 
bietet und die alle auf die verschie-
denste Art (zu Fuß, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit dem PKW) 
zu erreichen sind.

Da wäre zuerst die Schwebebahn 
zu nennen. Nach Möglichkeit sollte 
man mit dem Kaiserwagen eine Son-
derfahrt machen, da hier viele Erläu-
terungen gegeben werden und es au-

ßerdem eine würzige „Kottenbotter“ 
gibt. Auch wird an die historische 
Stadthalle erinnert, die großartig res-
tauriert wurde und eine unglaubliche 
Akustik hat.

Der Wuppertaler Zoo soll erwähnt 
werden. Er ist bedingt durch seine to-
pographische Lage mit seinen Wie-
sen- und Wasserflächen -  ähnlich 
wie ein Park - sowie seinem großen 
Tierbestand einer der schönsten Zoo-
anlagen in Deutschland.

Weiter sollten stichwortartig aufge-
führt werden:
• Das Friedrich-Engels-Haus in 

Barmen (zurzeit leider im Um-
bau). Engels war ein großer Revo-
lutionär zusammen mit Marx, 

• das Opernhaus in Barmen, 
• der Skulpturenpark (möglichst mit 

Führung und entsprechenden Er-
läuterungen),

• das von-der-Heydt-Museum mit 
immer neuen interessanten Son-
derausstellungen,

• das Luisenviertel mit seinen vielen 
kleinen interessanten Läden,

• das Briller Viertel mit jeder 
Menge denkmalgeschützter Villen, 
die auch heute noch gepflegt und 
schön anzusehen sind,

sowie die verschiedenen Stadtteile, 
die alle innerhalb der Großstadt ein-
gelagert sind wie zum Beispiel Bey-
enburg, Schöller, Cronenberg oder 
Ronsdorf,
und zum Schluss natürlich die Nord-
bahntrasse, eine umgebaute Bahnt-
rasse, die durch eine Bürgerinitiative 
entstanden ist und durch ganz Wup-
pertal führt und durch seine geringfü-
gigen Höhenunterschiede toll zu be-
gehen ist.

So gäbe es noch eine Vielzahl von at-
traktiven Orten zu benennen. Unser 
Rat: Machen Sie sich einfach mal auf 
den Weg!            Joachim Brodowski
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Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49

42349 Wuppertal

Tel. 0202 47 32 43

info@magerdach.de

Profipartner

Dach- und

Fassadentechnik
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Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenzcheck

von Haus + Grund für € 19,95 inkl. MwSt.
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Die Mietpreisbremse - eine unendliche Geschichte
Es heißt, die Regierung wolle die 
Mietpreisbremse „anziehen“, weil 
diese bisher nicht wirke. Das stimmt 
so pauschal nicht, denn überall regt 
sich Widerstand, und auch das ist 
eine Wirkung. Das Berliner Landge-
richt hat seine verfassungsrechtlichen 
Bedenken (die Bremse verletze das 
Gleichheits- und Bestimmtheitsgebot) 
dem Bundesverfassungsgericht vorge-
legt (67 S 218/17).

Aus dem ministeriellen Folterkatalog: 
•  Neumieter sollen die Offenlegung 

der bisherigen Miete durch den 
Vermieter  einfordern können, 

• die Umlagemöglichkeiten von 
Modernisierungskosten auf die 
Miete möchte man  einschränken 
und 

• die Deckelung von Mieterhöhun-
gen nach Wohnungsmodernisie-
rung administrieren.

Wie wäre es, wenn Frau Justizminister 
B. diese Idee auf alle Wirtschaftsak-
teure übertrüge, d.h. die Offenlegung 
der Gestehungskosten aller Produkte 
und deren Preisdeckelung bei Verbes-
serungen forderte, vom Brötchenbä-
cker bis zum städtischen Energie- und 
Wasserversorger, und selbstredend 

auch bei den Rundfunkanstalten? 
(Dann wäre nicht einmal das Gleich-
heitsgebot verletzt.)

Mit klugen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen anstelle fragwür-
diger Bremsmanöver wäre Mietern 
und Vermietern geholfen. Tatsächlich 
spüren alle Besitzer von Wohneigen-
tum nur die Überhäufung mit sinn-
losen Auflagen und eine inflationär 
wachsende Zahl an Vorschriften, de-
ren Kostenwirkung den Mietern nicht 
mehr vermittelbar ist. Der Eigentümer 
bleibt deshalb immer der „Dumme“. 
Soweit er Mieter später beteiligen 
kann, gilt er als Kostenverursacher 
(Legionellenprüfung, Rauchmelder. 
zentrale Wärmemengenzähler, kleine 
Aufzüge, die neuerdings zusätzlich zu 
TÜV, Wartungsfirma und Notrufsys-
tem regelmäßig von Wärtern zu kon-
trollieren sind, Grundabgaben, stei-
gende Strom- und Gaspreise).

Vielerorts steigen die Mieten. Weil 
aber auch die Einkommen wachsen, 
ist der durchschnittliche Anteil der 
Mietkosten (ohne Nebenkosten) am 
Familieneinkommen schon seit vie-
len Jahren etwa konstant (auch heute 
noch). Also alles nur „Lügen“? Nein. 

In begehrten Zentren von München, 
Hamburg, Berlin oder Frankfurt a. M. 
sind die Wohnkosten deutlich gestie-
gen, hingegen in anderen Regionen 
kaum, oder sogar gesunken. 

Manche Akteure vertreten die Auffas-
sung, es dürfe sich überhaupt nichts 
ändern - weder das Wetter, das Klima, 
der Verkehr, die Währung oder der Pa-
zifismus, egal wie viele Feinde sich in 
Position bringen - eine Realsatire frei 
nach dem Bühnenstück von M. Frisch 
„Herr Biedermann und die Brandstif-
ter“.

Die Mietpreisbremse dient zu aller-
erst der marktfreien, gesetzlich garan-
tierten Besitzstandwahrung. Das si-
chert die Sesshaftigkeit der Produk-
tivkräfte und verstärkt gleichzeitig 
die Mobilität. Statt dorthin zu wech-
seln, wo das Einkommen erwirtschaf-
tet wird, fährt man täglich hin und zu-
rück. Hernach lassen sich mit Verve 
die mitverursachten Staus, lange Fahr-
zeiten, Freizeitverlust, CO2, Sticko-
xide, Feinstaub usw. beklagen. Im 
Verkehrsressort hat man das „Un-
vermeidliche“ erkannt und adminis-
triert ebenfalls. Die Marktkräfte dür-
fen es nicht richten. Machen wir uns 
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dre du Mufti auf die Vermieter? Droht 
demnächst die Zwangsregulierung je-
ner, die mehr als 1 Zimmer pro Kopf 
bewohnen? Das unsägliche Zwe-
ckentfremdungsverbot bei leerstehen-
dem Mietwohnraum (für Vermieter 
ohne Mieter) gibt es in Berlin bereits 
- ohne Gleichbehandlungsgebot. Der 
Mieter darf nämlich mieten ohne zu 
bewohnen. Kann er sich das leisten, 
so ist die preisgebremste Miete das 
„Sahnehäubchen“ des Geschäfts.

Grex

eingriff durch Bau von mehr Sozi-
alwohnungen unumgänglich. Das 
kostet Steuergelder, die nicht unbe-
grenzt fließen, weshalb diverse Inte-
ressen darum konkurrieren. 

Wohnungsmangel gab es in Wup-
pertal vor 30 Jahren schon ein-
mal. Später kam es zu einem höhe-
ren Anteil an Leerständen, überwie-
gend bei einfacheren Mietwohnun-
gen. Erst mit der Niederlassungsfrei-
heit in der EU änderte sich die Situ-
ation. Auch was heute feigenblattar-
tig mit „Zuwanderung“ verklausu-
liert wird, war für manche Vermie-
ter anfangs ein Glücksfall (Art-Hotel 
in Wuppertal-Heckinghausen?), vor 
allem wegen der Zahlungswilligkeit 
der „öffentlichen Hände“, die bei der 
Versorgung von Flüchtlingen Hoch-
preise (ungeprüft?) akzeptierten.

Heute übersteigt vielerorts die Woh-
nungsnachfrage der Menschen mit 
geringen bis mittleren Einkommen 
das bezahlbare Angebot, und die so-
ziale Frage stellt sich immer häufi-
ger. Die Fürsorgenden haben in ih-
rer Orthodoxie den Zusammenhang 
zwischen Neuzugängen und wach-
sender Wohnungsknappheit ausge-
blendet. Für den adäquaten Vorlauf 
beim Sozialwohnungsbau zu sorgen 
wäre unter diesen Umständen origi-
näre wohnungspolitische Aufgabe 
des Bundes gewesen. Ob ihn sich 
das Land auch leisten kann? Wenn 
ja, warum dann die Überwälzung der 
Kosten von Wohnungsnot par Or-

nichts vor. Der Gesetzgeber kann den 
gröbsten Unfug verordnen - im demo-
kratischen Deutschland freilich immer 
nur bis zur nächsten Wahl. Die Markt-
kräfte auszuschalten gelingt erst durch 
Abschaffung des Marktes. Ohne Kapi-
tal keine „Kapital“-Verbrechen.

Die bisherige Realität der Mietpreis-
bremse sieht doch so aus. Wer ein Ob-
jekt adäquat bezahlen kann, bekommt 
es auch. Welcher Drogenkäufer de-
nunziert schon den Dealer? Die ver-
schärfte Mietpreisbremse wird einen 
neuen Geschäftszweig stark beflügeln: 
den „Verkauf“ der eigenen Mietwoh-
nung an Vermieter, Untermieter oder 
Nachmieter. Der Phantasie der Akteure 
sind selten Grenzen gesetzt, wie die 
gerichtliche Praxis schon heute zeigt. 
(Beispiel: Amtsgericht München 414C 
11528/17. Hier ging es um ein Ge-
schäft, das ganz subtil als „fette“ Ab-
standszahlung für eine Schrottküche 
abgewickelt wurde.)

Berlin beispielsweise wächst jährlich 
um etwa fünfzigtausend Einwohner. 
Warum muss das so sein? Unsere „Re-
gulierer“ könnten statt der Mietpreis- 
auch eine Einwohnerbremse einfüh-
ren. (Ostberlin hatte bis 1989 damit 
Erfahrungen.) Gegenwärtig regulie-
ren die Marktkräfte das Geschehen. 
Irgendwann versiegt der Einwohner-
zustrom, weil ein Gleichgewicht zwi-
schen Zahlungsfähigkeit und Angebot 
entstanden ist. Wenn nicht das, son-
dern ein Wachstum an Einwohnern 
politisch gewollt ist, wird der Markt-

Mai 2015 |   Eigentümerjournal 33

  

                          
                        

                    
  

                  
               

               

                      
                  

                   
                       

                   
                    

                   
                      

                  
                    

     
       

    

         
    
         

     

  

        

 
 

   
    

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal

ES LEBE DER GARTEN!
Seit mehr als 20 Jahren ist das Team von den Natursteinbrüchen 
Bergisch Land ihr kompetenter Partner, wenn es um Natursteine 
für Haus und Garten geht. Das Sor�ment reicht von Terrassen-
pla�en, Palisaden, Randsteinen und Blockstufen über Trocken-

mauersteine und Bruchsteine bis zu Spli� und Kies. Auch Gabionen 
und dekora�ve Elemente wie Gartenbänke und Gartenmöbel, 

Grani�iguren, Vogeltränken, Pflanztröge und vieles mehr können 
die Kunden hier finden, ebenso Natursteinfliesen und Arbeits-

pla�en für den Innenbereich. 
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Natursteinhandel-Ausstellungsgarten
Naturstein aus eigenen Brüchen und 

aus aller Welt für Gewerbe und privat.

Hahnenfurth 5 • 42327 Wuppertal
Auf dem Gelände der Kalkwerke Oetelshofen

Fon (02058) 78 26 90 • www.natursteinbrüche.de
info@natursteinbrueche.de

Mo. - Fr. 7 - 17.30, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Auf über 20.000m²

Wir bearbeiten nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 16.04.18   09:14

Schätzung von Verbräuchen 
innerhalb der WEG bei 
gescheiterter Ablesung
In einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft, in der so-
wohl Heiz- als auch Kaltwas-
serkosten nach Verbrauch be-
rechnet werden, war eine Able-
sung in der Wohnung einer Ei-
gentümerin trotz zweimaliger 
vorheriger Ankündigung nicht 
möglich. Die Kosten wurden 
dann von der WEG geschätzt, 
und zwar anhand vergleichba-
rer Räume innerhalb der WEG. 
Die mit den so ermittelten Wer-
ten erstellte Abrechnung wurde 
von der WEG beschlossen. Die 
Eigentümerin erhob hiergegen 
Anfechtungsklage, mit der sie 
Erfolg hatte. 

Das AG Berlin Charlotten-
burg (73 C 47/17 Urteil vom 
24.11.2017) erklärte den Be-
schluss für unwirksam, weil 
der Beschluss nicht ordnungs-
mäßiger Verwaltung entspro-
chen habe. Zwar sei die Eigen-
tümerin dafür verantwortlich, 
dass eine Schätzung durchzu-
führen gewesen sei. Die Schät-
zung müsse sich jedoch nach § 
315 BGB im Rahmen des billi-
gen Ermessen halten. Dies sei 

hier jedoch nicht der Fall, weil 
die Eigentümerin- offenbar un-
widersprochen - erklärt hatte, 
dass die Wohnung 11 Monate 
im Jahr nicht genutzt werde.  
Dem entsprechend habe die 
WEG sich an den Vorjahres-
verbrauchswerten orientieren 
müssen. Die vorgenommene 
Schätzung widerspreche je-
denfalls ordnungsmäßiger Ver-
waltung, so dass der Beschluss 
aufzuheben war. 

Ob diese Entscheidung so auch 
in Wuppertal gefällt worden 
wäre, erscheint fraglich, zumal 
das Gericht als Schätzungsme-
thode auch die sog. Differenz-
methode zulassen will, bei der 
die abgelesenen Werte vom 
Gesamtverbrauch abgezogen 
werden und der verbleibende 
Überschuss der nicht abgele-
senen Wohnung zugesprochen 
wird. Diese Methode ist je-
denfalls in der Rechtsprechung 
zum Wohnraummietrecht für 
unzulässig erklärt worden.

Marian Voth
Rechtsanwalt und zugleich Fachanwalt für 
Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht

Wir suchen 

vorgemerkte Investoren. 

0202 - 393 575 65 
info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Wir suchen
Mehrfamilienhäuser für
vorgemerkte Investoren.

0202 - 393 575 65
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser

info@pegasus-anlageimmobilien.de

www.pegasus-anlageimmobilien.de

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal

PEGASUS 
ANLAGEIMMOBILIEN

Wir suchen 
Mehrfamilienhäuser für 
vorgemerkte Investoren. 

0202 - 393 575 65 
Ihr Spezialist für Mehrfamilienhäuser  

info@pegasus-anlageimmobilien.de 
www.pegasus-anlageimmobilien.de 

Friedrich-Ebert-Str. 107, 42117 Wuppertal

Wir suchen
Mehrfamilienhäuser für
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Im Auftrag des Eigentümers 
führte ein Dachdecker am 
Flachdach des Hauses Re-
paraturarbeiten durch. Im 
Verlaufe der mit Hilfe ei-
nes Brenners durchgeführ-
ten Heißklebearbeiten ver-
ursachte der Handwerker 
schuldhaft die Entstehung 
eines Glutnestes unter den 
aufgeschweißten Bahnen. 
Am Abend der Arbeiten be-
merkten die Eigentümer des 
Hauses Flammen in dem 
Bereich, in dem der Dach-
decker gearbeitet hatte. Der 
alarmierten Feuerwehr ge-
lang es nicht, dass Haus 
zu retten. Es brannte voll-
ständig nieder. Durch den 
Brand und die Löscharbei-
ten wurde das an das bren-
nende Haus unmittelbar an-
gebaute Haus der Nachba-
rin erheblich beschädigt. 
Die Behebung der Schäden 
wurde von der Versiche-
rungen der Nachbarin über-
nommen. Diese Versiche-
rung verlangte nun von den 

Eigentümern des nieder ge-
brannten Hauses den Aus-
gleich, da ein Regress ge-
gen den zu einer Zahlung 
von 98.000 Euro verurteil-
ten Dachdecker durch des-
sen Insolvenz nicht möglich 
war.

Hatten die Vorinstanz noch 
festgestellt, dass die beklag-
ten Eigentümer nicht zum 
Ersatz verpflichtet seien, sah 
dies der Bundesgerichtshof 
anders. Er entschied, dass 
ein verschuldensunabhängi-
ger nachbarrechtlicher Aus-
gleichsanspruch in entspre-
chender Anwendung von § 
906 Absatz 2 Satz 2 BGB in 
Verbindung mit § 86 Absatz 
1 Satz 1 VVG der Versiche-
rung besteht.

Der nachbarrechtliche Aus-
gleichsanspruch ist nach 
ständiger Rechtsprechung 
des Senates gegeben, wenn 
von einem Grundstück im 
Rahmen privatwirtschaftli-

cher Benutzung rechtswid-
rige Einwirkungen auf ein 
anderes Grundstück aus-
gehen, die der Eigentümer 
oder Besitzer des betroffe-
nen Grundstücks nicht dul-
den muss, aus besonderen 
Gründen jedoch nicht unter-
binden kann, sofern er hier-
durch Nachteile erleidet, die 
das zumutbare Maß einer 
entschädigungslos hinzu-
nehmende Beeinträchtigun-
gen übersteigen. Bei einem 
Brand auf einem fremden 
Grundstück, der auf das ei-
gene Grundstück übergreift, 
könne der Nachbar die Ge-
fahr in aller Regel nicht er-
kennen und die Einwirkung 
auf sein Grundstück daher 
nicht rechtzeitig abwehren. 

Auch sei die weitere Vor-
aussetzung, dass die ande-
ren Grundstückeigentümer 
Störer im Sinne des § 1004 
Absatz 1 BGB sind, gege-
ben. Hierzu lagen aus der 
Sicht des Bundesgerichts-
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Der Bundesgerichtshof (Az. V ZR 311/16) hat entschieden, dass ein Grundstückseigentümer, der einen Handwer-
ker Reparaturen am Haus vornehmen lässt, gegenüber dem Nachbarn verantwortlich ist, wenn das Haus in Folge 
der Arbeiten in Brand gerät und das Nachbargrundstück dabei auch beschädigt wird.

hofs Sachgründe vor, die 
Verantwortung den Eigen-
tümern für das Geschehen 
aufzuerlegen.

Haftung ohne eigene Schuld
Auch wenn im Fall konkret 
kein Anlass für ein vorbeu-
gendes Tätigwerden bestan-
den haben mag, beruhen die 
Auswirkungen auf Umstän-
den, auf die grundsätzlich 
die beklagten Grundstücks-
eigentümer und nur diese 
Einfluss nehmen konn-
ten. Es stünde insbesondere 
nicht entgegen, dass der 
Brand auf die Handlung ei-
nes Dritten, nämlich auf die 
Arbeiten des von ihnen mit 
der Vornahme einer Dachre-
paratur beauftragten Hand-
werkers zurück zu führen 
ist. So genannter mittelba-
rer Störer ist auch derjenige, 
der die Beeinträchtigung des 
Nachbarn durch einen ande-
ren in adäquaterweise durch 
seine Willensbetätigung 
verursacht. Für die Zurech-
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Als zu oft müssen Ver-
mieter erleben, dass von 
Mietern Mietzahlungen 
ausbleiben. Sodann stellt 
sich die Frage, wie man 
diese Rückstände beitrei-
ben kann. Ein Mittel zur 
Absicherung der eigenen 
Forderung kann das Ver-
mieterpfandrecht sein.

Um die Reichweite des 
Vermieterpfandrechts ging 
es bei einer Entscheidung 
des Bundesgerichtsho-
fes (Az. XII ZR 95/16). Er 
musste sich mit der Sach-
lage über ein von einer 
Rollladen- und Markisen-

Vermieterpfandrecht an Fahrzeuge des Mieters                  
bau GmbH gemieteten Be-
triebsgrundstück und dorti-
gen vorgefundenen Gegen-
ständen auseinander set-
zen. Nachdem durch diese 
Mieterin bei der Vermie-
terin auch Mietrückstände 
aufliefen, berief sich diese 
im Hinblick auf die offe-
nen Forderungen aus dem 
Mietverhältnis auf ihr Ver-
mieterpfandrecht. Kurz 
hier nach erfolgte über das 
Vermögen der Mieterin die 
Eröffnung eines Insolven-
zverfahrens. Der in die-
sem Verfahren bestellte In-
solvenzverwalter kündigte 
mit gesetzlicher Frist das 

Mietverhältnis auf. Zu dem 
Kündigungsstichtag stan-
den noch Forderungen der 
Vermieterin aus dem Miet-
verhältnis in Höhe von 
rund 13.750,00 Euro offen.

Der Insolvenzverwalter hat 
verschiedene auf dem Be-
triebsgrundstück vorgefun-
dene Gegenstände der Mie-
terin freihändig verwertet 
und dazu 13.500,00 Euro 
zuzüglich Umsatzsteuer er-
löst, darunter zwei LKW 
und ein Anhänger, auf die 
insgesamt 6.500,00 Euro 
des Erlöses zusätzlich Um-
satzsteuer entfallen. Die 

Vermieterin verlangte von 
dem Insolvenzverwalter die 
abgesonderte Befriedigung 
aus dem Erlös im Hinblick 
auf das geltend gemachte 
Vermieterpfandrecht. Der 
Insolvenzverwalter hat 
nach Abzug pauschaler 
Feststellungs- und Verwer-
tungskosten sowie weitere 
Kosten für die Endräumung 
des Betriebsgrundstückes 
an die Vermieterin 4.582,00 
Euro ausgekehrt. Hierbei 
ist der auf die Fahrzeuge 
entfallende Erlös unberück-
sichtigt geblieben. Da der 
Insolvenzverwalter ein Ver-
mieterpfandrecht nicht als 

nung des durch den Hand-
werker herbeigeführten ge-
fahrenträchtigen Zustands 
des Grundstücks kommt es 
nicht darauf an, ob bei der 
Auswahl des Handwerkers 
Sorgfaltspflichten verletzt 
wurden. Dem BGH genügte 
es, dass die Eigentümer die 
Vornahme der Dacharbei-
ten veranlasst haben und 
aus den beauftragten Arbei-
ten Nutzen ziehen wollten. 
Hierdurch haben sie eine 
Gefahrenquelle geschaffen, 
die eben ihren Einflussbe-
reich zuzurechnen ist.

Resümee
Mit der Entscheidung setzt 
der BGB seine seit länge-
ren begonnene Rechtspre-
chungslinie fort, den so ge-
nannten verschuldensun-

abhängigen nachbarrecht-
lichen Ausgleichsanspruch 
auf alle möglichen Fallge-
staltungen bei Schäden zwi-
schen zwei Nachbarn an-
zuwenden. Hierbei bedient 
sich der Bundesgerichts-
hof der juristischen Technik 
der analogen Anwendung, 
da ja die Gesetzesvorschrift 
gerade ja nicht ausdrück-
lich für die Fallgestaltung 
vom Gesetzgeber geschaf-
fen wurde. 

Nur bei der Verwirklichung 
von allgemeinen Risiken, 
wie etwa bei einem Blitzein-
schlag, bei dem es vom Zu-
fall abhängt, welches Haus 
getroffen wird, greift der 
Bundesgerichtshof auf die 
Regelung nicht zurück. Bei 
Fällen von Schädigungen 

durch technische Defekte, 
wie elektrische Leitungen, 
die in Brand geraten sind 
oder Wasserschäden in Folge 
von Rohrbrüchen auf dem 
Nachbargrundstück nimmt 
der BGH eine Haftung an.

Die Entwicklung der Recht-
sprechung des Bundesge-
richtshofs hier nahezu ausu-
fernd durch eine analoge An-
wendung den nachbarrecht-
lichen Ausgleichsanspruch 
auf alles Mögliche anzu-
wenden ist abzulehnen und 
mit großer Sorge zu sehen. 
Gleichwohl wird man an der 
Rechtsprechung derzeit, zu- 
mindestens solange der Ge-
setzgeber hier nicht handelt, 
nicht mehr vorbeikommen. 
Den Eigentümern ist oft gar 
nicht bewusst, dass sie per-

sönlich für solche Schäden 
haften, obwohl sie gar nichts 
dafür können. Dies ist eben 
die Folge der verschuldens-
unabhängigkeit des Aus-
gleichsanspruchs. Von daher 
sollte ein solcher Anspruch 
eher die Ausnahme sein, als 
wie es jetzt scheint, zum Re-
gelfall zu werden. Ein Ei-
gentümer käme nie auf die 
Idee, wenn er keine Feh-
ler gemacht hat, gleichwohl 
doch haften zu müssen. Die 
aktuelle Handhabung lässt 
sich nicht mit dem allgemei-
nen Gerechtigkeitsempfin-
den in Einklang bringen, so 
dass der Gesetzgeber aufzu-
rufen ist, hier tätig zu werden 
und Beschränkungen vorzu-
nehmen.

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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zeröffnung fortbestehenden 
Mietverhältnis; es sichert 
dann nicht die Forderungen 
aus der Zeit vor der Insol-
venzeröffnung, die einfa-
che Insolvenzforderungen 
sind. 

Das Pfandrecht erlischt 
nach dem BGH also jedes 
Mal dann, wenn das Fahr-
zeug für die Durchführung 
einer Fahrt von dem Miet-
grundstück - auch nur vor-
übergehend -, wenn diese 
im Rahmen des ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetrieb 
das Mietgrundstück verlas-
sen. 

Fazit:
Die Entscheidung des 
BGHs sorgt für Klarheit, da 
es kaum brauchbare Krite-
rien zur Abgrenzung von 
vorübergehender oder dau-
erhafter Entfernung, die in 
anderen Teilen der Recht-
sprechung als maßgeblich 
bis zur Entscheidung des 
BGH’s angesehen wurden, 
vorhanden sind. Durch die 
Aussage des BGH’s wird 
bisher bestehende Rechts-
unsicherheit für derartige 
Fälle beseitigt. 

Bei dem Vermieter-
pfandrecht an Fahrzeugen 
ist aber auch noch an § 811 
ZPO zu denken. Nach die-
ser Vorschrift kann es je 
nach Einzelfall trotzdem 
sein, dass die Pfändung 
nicht ein Auto erfasst. Da 
sich hier keine allgemeinen 
Aussagen treffen lassen, 
sollte der Vermieter in sol-
chen Falllagen die Rechts-
beratung des Vereins in An-
spruch nehmen.

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

gegeben sah, musste die 
Vermieterin auf die Zah-
lung von rund weiteren 
8.000,00 Euro klagen.

Der Bundesgerichtshof 
stellte fest, dass das Ver-
mieterpfandrecht auch 
Fahrzeuge des Mieters um-
fasst, die auf dem gemie-
teten Grundstück regelmä-
ßig abgestellt werden. In-
soweit gelten im Sinne des 
Vermieterpfandrechts ein-
gebracht alle Sachen, die 
während der Mietzeit wil-
lentlich und wissentlich in 
die Mieträume oder auf das 
Mietgrundstück verbracht 
werden. Bei Sachen, die 
nur vorübergehend in der 
Absicht alsbaldiger Wiede-
rentfernung eingestellt wer-
den, ist danach zu unter-
scheiden, ob der vorüberge-
hende Verbleib der bestim-
mungsgemäßen Nutzung 
der Mietsache entspricht. 
Und dies sei bei Kraftfahr-
zeugen, die auf dem ver-
mieteten Grundstück ge-
parkt werden, gegeben. 
Für eine insolvenzfest ge-
sicherte Position des Ver-
mieters sei aber von ent-
scheidender Bedeutung, ob 
sich die Fahrzeuge und der 
Anhänger im Zeitpunkt der 
Insolvenzeröffnung (also 
ganz genau auf die Mi-
nute des Beschlusses hier-
über) auf dem Betriebsge-
lände befanden oder nicht. 
Sind diese hingegen im 
Zeitpunkt der Insolvenzer-
öffnung vom Grundstück 
entfernt gewesen und erst 
nach der Insolvenzeröff-
nung wieder eingebracht 
worden, führt das dadurch 
neu entstandene Vermieter-
pfandrecht nur zur Siche-
rung von Massenschulden 
aus dem nach der Insolven-
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Urteile in Kurz-

fassung

zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Abrechnung nach  
tatsächlicher Fläche
Sofern und soweit Be-
triebskosten nach ge-
setzlichen Vorgaben ganz 
oder teilweise nach Wohn-
flächenanteilen umgelegt 
werden, ist für die Ab-
rechnung im Allgemeinen 
der jeweilige Anteil der 
tatsächlichen Wohnfläche 
der betroffenen Wohnung 
an der in der Wirtschafts-
einheit tatsächlich vor-
handenen Gesamtwohn-
fläche maßgebend. (BGH, 
Urteil vom 30.05.2018 - 
VIII ZR 220/17) 

Verzögerte  
Instandsetzung
Trifft die Wohnungseigen-
tümer ausnahmsweise 
eine Mitwirkungspflicht, 
ihr Stimmrecht dergestalt 
auszuüben, dass die er-
forderlichen Maßnahmen 
der Instandsetzung des 
Gemeinschaftseigentums 
beschlossen werden, 
haften sie bei deren Ver-
letzung nach § 280 Abs. 
1 BGB.. (BGH, Urteil vom 
23.02.2018 - V ZR 101/16) 

Mai 2015 |   Eigentümerjournal 9
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Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

4 Eigentümerjournal   |   April 2015
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WQG präsentiert neuen Ratgeber zur 
Sanierungen von Altbauten

Regelmäßig stellt sich für 
den Vermieter die Frage, 
ob er Investitionen in eine 
Mietwohnung steuerlich 
absetzen kann. Ferner ist 
für ihn von Bedeutung, 
ob dies sofort oder über 
einen längeren Zeitraum 
gegenüber dem Finanz-
amt veranschlagt werden 
kann. 

Genau mit dieser Frage 
musste sich der Bundesfi-
nanzhof (Az. IX R 14/15) in 
einem Fall, in dem der ver-
mietende Eigentümer Ein-
bauküchen in mehreren ihm 
gehörenden Mietobjekten 
entfernt und durch neue er-
setzte, befassen.

Der vermietende Eigen-
tümer ließ in drei Objek-
ten die Küchen seiner Miet-
wohnungen komplett sanie-
ren. Hierbei wurden die al-
ten Einbauten entfernt und 
die Küchen jeweils unter 
anderem mit neuem Herd, 
Spüle, Elektrogeräten wie 
Kühlschrank und Dunstab-
zugshaube als auch unter ei-
ner Arbeitsplatte verbauten 
Einbaumöbeln neu ausge-
stattet. Die Kosten beliefen 
sich in allen drei Objekten 
auf etwas mehr als 9.000,00 €. 
Diese Gesamtkosten wollte 
der vermietende Eigentü-
mer als Werbungskosten 
von den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung 
vollständig und sofort im 

Erneuerung Einbauküche  
- steuerliche Abziehbarkeit - 

angefallenen Veranlagungs-
steuerjahr absetzen. 

Da das Finanzamt diesem 
nicht folgte und nur eine 
Abschreibung über mehrere 
Jahre über die AfA (Abset-
zung für Abnutzungen) zu-
ließ, klagte der vermietende 
Eigentümer. 

Der Bundesfinanzhof be-
stätigte unter Änderung sei-
ner Rechtsprechung die Ent-
scheidungen des Finanz-
amtes und des Finanzge-
richts. Nach dem Urteil des 
Bundesfinanzhofes sind die 
Aufwendungen für die kom-
plette Erneuerung der Ein-
bauküche, also Spüle, Herd, 
Einbaumöbel und Elektro-
geräte in einer Mietwoh-
nung nicht sofort als Wer-
bungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und 
Verpachtung abziehbar.

Zuvor hatte der Bundesfi-
nanzhof in seiner Rechtspre-
chung die Auffassung ver-
treten, dass die in einer Ein-
bauküche verbaute Spüle als 
unselbständige Gebäudebe-
standteil anzusehen ist, und 
dass dies nach Maßgabe re-
gional jedenfalls unter-
schiedlicher Verkehrsauffas-
sung auch für den Küchen-
herd gilt. Bis dato waren da-
her die Aufwendungen für 
die Erneuerung dieser Ge-
genstände als Erhaltungsauf-
wand sofort abziehbar.

Nunmehr vertritt der Bun-
desfinanzhof, dass die ein-
zelnen Elemente einer Ein-
bauküche ein eigenständi-
ges und zudem einheitli-
ches Wirtschaftsgut mit ei-
ner Nutzungsdauer von 10 
Jahren seien und Spüle so-
wie Kochherd eben keine 
unselbständigen Gebäude-
bestandteile mehr wären.

Anmerkung:
Die vom Bundesfinanzhof 
geführte Begründung mit 
der sich in den letzten Jah-
ren veränderten Ausstat-
tungspraxis bei Küchen 
vermag nicht zu überzeu-
gen, wird aber künftig eben 
für die steuerliche Absetz-
barkeit bindend sein. Da-
mit hat der Bundesfinanz-
hof die Abschreibungsmög-
lichkeiten auf einen Zeit-
raum von über 10 Jahre fest-
gezurrt. Bemerkenswert 
ist nur hierbei, dass das Fi-
nanzamt noch selbst in 
dem Einspruchsverfahren 
des vermietenden Eigentü-
mers hierauf die Aufwen-
dung für Spüle und Herd als 
sofort abziehbaren Erhal-
tungsaufwand ansetzte, die 
Elektrogeräte als geringwer-
tige Wirtschaftsgüter eben-
falls sofort berücksichtigte, 
die Anschaffungskosten des 
Kühlschranks jedoch auf 
eine Nutzungsdauer von 5 
Jahre verteilt wurden. Das 
Finanzamt hatte lediglich 
die Anschaffungskosten für 
die Einbaumöbel auf eine 
Nutzungsdauer von 10 Jah-
ren verteilt. Gerade gegen 
Letzteres klagte der vermie-
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

WQG präsentiert neuen Ratgeber zur 
Sanierungen von Altbauten

Das Engelsjahr 2020 wirft 
seine Schatten voraus. 
Nachdem das Engelshaus 
bereits seit November 2016 
geschlossen ist (siehe Be-
richt im  Eigentümerjour-
nal November 2016), wird 
nun auch das Museum für 
Frühindustrialisierung um-
gebaut. Bis zur Neugestal-
tung der Dauerausstellung 
dient ein Museumspavillon 
als zentrale Anlaufstelle für 
das Historische Zentrum. In 
ihm wird eine Ausstellung 
über Friedrich Engels zu se-
hen sein, die schon einen 
kleinen Vorgeschmack auf 
die Aktivitäten im Engels-

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG

Zurückbehaltungsrecht
Der Vermieter hat solan-
ge einen Anspruch auf 
Zahlung der Mietkaution, 
wie ihm aus dem beende-
ten Mietvertrag noch An-
sprüche gegen den Mieter 
zustehen, da die Kaution 
ihren Rechtsgrund letzt-
lich in der Sicherungs-
abrede findet. Der An-
spruch erlischt erst, wenn 
feststeht, dass aus dem 
Mietverhältnis keine An-
sprüche gegen den Mie-
ter mehr bestehen. (OLG 
Koblenz, Beschluss vom 
28.02.2018 - 5 U 1323/17)

Einzelfall
Die Beurteilung, ob der 
Mieter seine vertraglichen 
Pflichten schuldhaft nicht 
nur unerheblich im Sinne 
von § 573 II Nr. 1 BGB ver-
letzt hat und der Vermie-
ter zu einer ordentlichen 
Kündigung des Mietver-
hältnisses berechtigt ist, 
obliegt der tatrichter-
lichen Würdigung anhand 
der jeweiligen Einzelfal-
lumstände. Allgemein 
verbindliche Aussagen 
lassen sich dazu nicht 
treffen, sodass ein Re-
visionszulassungsgrund 
nach § 543 II 1 Nr. 2 ZPO 
nicht besteht. (BGH, Be-
schluss vom 15.05.2018 
- VIII ZR 150/17) 

tende Eigentümer in seinem 
Klageverfahren und hat sich 
nunmehr und allen ande-
ren Eigentümern Steine statt 
Brot ins Körbchen geholt, 
da eben zu erwarten ist, dass 
künftig die Finanzämter ge-
nerell bei allen Elementen 
nur eine 10-jährige Absetz-
barkeit akzeptieren werden.

Von dieser Absetzbarkeit 
abzugrenzen ist die Repara-
tur von stationären Elektro-
geräten, wie Herd, Geschirr-
spüler, Waschmaschine etc. 
Unter bestimmten Voraus-
setzungen können die Repa-
raturen hieran als haushalts-
nahe Handwerkerleistungen 
steuerlich geltend gemacht 
werden. So sind die Auf-
wendungen für Reparatu-
ren von Elektrogeräten dann 
im privaten Haushalt steu-
erlich berücksichtigungsfä-
hig, wenn die Geräte in der 
Hausratversicherung mit-
versichert werden können 
und die Reparatur im Haus-
halt des Steuerzahlers statt-
findet. Nicht absatzfähig in 
diesem Bereich sind wie bei 
allen haushaltsnahen steu-
erlichen Absetzungen die 
Materialkosten, die aufge-
wendet werden (siehe auch 
Bundestags-Drucksache 18/ 
13202).

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff

Bekanntermaßen hat die 
seit 25.Mai 2018 greifende
Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) für viel 
Aufregung und Wirbel im 
Immobilien- und Vermie-
tungsmarkt gesorgt. In 
der Juniausgabe des Ei-
gentümerjournals haben 
Sie schon Vieles, auch, 
dass Kleinvermieter von 
der DSGVO erfasst wer-
den, erfahren.

In der Zwischenzeit erreich-
ten die Geschäftsstelle viel-
fältige Anfragen, die zeig-
ten, dass die neue DSGVO 
zu zahlreichen Missver-
ständnissen, Irritationen und 
Ängsten bei den Vermie-
tern geführt hat. Den Anfra-
genden konnten vor allem 
die Sorgen und die Ängste 
in zum Teil sehr intensiven 
Beratungsgesprächen ge-
nommen werden. Wie an-
gekündigt, wird der Beitrag 
zur Datengrundschutzver-
ordnung aufgrund der Fülle 
der von der neuen Geset-
zeslage berührten Aspekte 
nicht nur in dieser Aus-
gabe, sondern auch noch 
in den folgenden Ausga-

Datenschutz-Grund-
verordnung DSGVO
Auch Vermieter sind betroffen! - Teil 2 - 

ben des Eigentümerjour-
nals fortgesetzt.

Datenschutzbeauftragter in 
seltenen Fällen notwendig.
Zu einer der mit häufigsten 
Fragen, nämlich ob den nun 
ein Datenschutzbeauftragter 
benötigt wird, können die al-
lermeisten privaten Vermie-
ter beruhigt sein. 

Der Artikel 37 DSGVO, so-
wie § 38 BDSG geben die 
Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten vor für 
den Fall, dass Unternehmen, 
in denen 10 oder mehr Mit-
arbeiter/Personen mit der 
Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten beschäftigt 
sind, einen Datenschutzbe-
auftragten bestellen müssen.

Dies wird üblicherweise bei 
einem privaten Vermieter in 
der Regel nicht zutreffen.

Datenminimierung
Ein Kernthema der neuen 
Datenschutzregeln ist die 
Vorgabe nach Artikel 5 DS-
GVO zur Datensparsam-
keit und damit zur Daten-
minimierung angehalten zu 
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Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

sein. In Folge dessen dürfen 
über den Mietern und seinen 
Haushaltsangehörigen nicht 
beliebig viele Daten ange-
sammelt, gespeichert oder 
sonst wie verarbeitet wer-
den. 

Welche Daten erhoben und 
beigehalten werden dürfen, 
hängt von dem mit der Er-
fassung verfolgten Zweck 
ab. So durchläuft ein jedes 
Mietverhältnis mit Beginn 
der ersten Kontaktaufnahme 
bis zum Mietende verschie-
denste Stufen, die es immer 
wieder erforderlich machen, 
zu prüfen, für welchen kon-
kreten Zweck in der jeweili-
gen Phase des Mietverhält-
nisses Daten denn überhaupt 
(noch) benötigt werden. Der 
Grundsatz der Datenspar-
samkeit ist auch von beson-
derer Bedeutung für die Ver-
tragsanbahnung und etwai-
gen Mieterselbstauskünften 
etc. Zu diesem Themenkom-
plex folgt in einer folgenden 
Ausgabe des Eigentümer-
journals ein eigenständiger 
Beitrag.

Aufgrund dieser Grundsatz-
vorgabe der Datenschutz-
verordnung muss jeder Ver-
mieter für sich selbst von 
daher vor jeder Datenerhe-
bung, die er im Mietverhält-
nis durchführt, den jeweils 
konkreten Zweck ermitteln, 
da dieser eben den Umfang 
zur Berechtigung der Daten-
verarbeitung vorgibt. Auch 
wenn der Vermieter weiß, 

dass nach dem zu erwar-
tenden üblichen Verlauf des 
Mietverhältnisses zu späte-
ren Zeitpunkten zusätzliche 
Daten benötigt werden, und 
daher diese gerne voraus-
schauend von Anfang an mit 
abfragen möchte, geht dies 
nicht. Vielmehr darf er nur 
diese Daten verarbeiten, die 
er gerade im aktuellen bzw. 
konkreten Zeitpunkt tatsäch-
lich benötigt.

Verzeichnis der Datenver-
arbeitungstätigkeiten
Nach Art. 30 Abs. 5 DS-
GVO ist ein Verarbeitungs-
verzeichnis dann zu führen, 
wenn die Verarbeitung von 
Daten nicht nur gelegentlich 
erfolgt. Auch wenn einige 
Stimmen meinen, für private 
Vermieter gelte dies nicht 
und diesbezüglich nicht ab-
schließende Klarheit besteht, 
sollte der private Vermieter 
besser davon ausgehen, da 
das Gesetz sehr umfassend 
die Datenverarbeitung und 
Datenschutz erfassen wollte, 
als Verantwortlicher ein Ver-
arbeitungsverzeichnis anle-
gen und führen zu müssen. 
Diesseitig wird zumindest 
dringend empfohlen, so zu 
verfahren.

Wie genau hat so ein Ver-
arbeitungsverzeichnis aus-
sehen? 
Der Gesetzgeber hat zwar 
einiges geschrieben, was in 
einem solchen Verzeichnis 
aufgenommen werden soll, 
aber ein allgemeinverbindli-

ches Formular wurde nicht 
vorgegeben. Die kommende 
Praxis und etwaige Hin-
weise (diese nehmen aktuell 
nahezu tagtäglich auf deren 
Homepages zu) der staatli-
chen Datenschützer werden 
zeigen, wieweit konkretisiert 
die Angaben in einem Ver-
zeichnis auszufallen haben. 

Vom Grundsatz her muss 
jede Verarbeitungstätigkeit, 
die beim Vermieter anfällt, 
in das Verzeichnis aufge-
nommen werden. Da dies je 
nach Aufstellung seiner Im-
mobilien für jeden Vermie-
ter anders ausfallen kann, 
gibt es nicht das eine allge-
meingültige Verarbeitungs-
verzeichnis, sondern muss 
der Vermieter anhand sei-
ner konkreten Tätigkeiten 
entwickeln. Zur Orientie-
rung wie ein Verzeichnis op-
tisch aufgebaut sein kann, 
sollte man sich das Muster 
auf der Homepage des Lan-
desbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfrei-
heit NRW (www.ldi.nrw.de/
mainmenu_Datenschutz/in-
dex.php) ansehen.

Für jeden einzelnen Daten-
verarbeitungsprozess muss 
der Vermieter ein solches 
Verzeichnis anlegen und ak-
tuell halten.

Als Faustformel kann man 
sich merken, dass im Ver-
zeichnis für jede Verarbei-
tungstätigkeit mindestens – 
quasi als Spiegelbild – das 

stehen muss, was der Ver-
mieter im Rahmen seiner In-
formationspflicht vor Miet-
beginn (vgl. Eigentümerjour-
nal Juniausgabe Seite 6f.) 
dem Mieter mitzuteilen hat. 
So müssen insbesondere der 
Name und die Kontaktda-
ten des Verantwortlichen, die 
Zwecke der Verarbeitung, 
eine Beschreibung der Ka-
tegorien betroffener Perso-
nen und der Kategorien per-
sonenbezogener Daten, die 
Kategorien von Empfängern 
gegenüber denen die perso-
nenbezogenen Daten offen-
gelegt worden sind, die vor-
gesehenen Fristen für die 
Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien sowie eine 
allgemeine Beschreibung 
der technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Integri-
tät und Vertraulichkeit der Da-
ten, aufgenommen werden.

Weiteres zum Datenschutz 
folgt in den nächsten Aus-
gabe der Eigentümerjour-
nals.
      RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten  

Feste und Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

03.08. – 05.08. Es lebe die Rebe – Wuppertaler Winzerfest auf dem 
Johannes-Rau-Platz in Barmen 

05.08. Ölberger Kunst- und Kulturmarkt – Kreatives und 
Alternatives auf dem Otto-Böhne-Platz 

05.08. Aufbruch in die Moderne – Letzte Möglichkeit zum 
Besuch der sehenswerten Sammlungs-Schau im von der 
Heydt Museum 

05.08. Bunte Freier – Letzte Möglichkeit zum Besuch der Lüpertz 
Skulpturen im Skulpturenpark Waldfrieden an der 
Hirschstraße 

09.08. – 12.08. Palmen, Sand und Sonne – Die Karibik kommt nach 
Barmen – Stadtfest mit Cocktails und Co auf dem 
Johannes-Rau-Platz 

12.08 Jankel Adler - Letzte Möglichkeit zum Besuch der 
Sonderausstellung im von der Heydt Museum 

11.08. Open Air und Live -  Straßenfest in der Aue rund ums Café 
Zweistein Beginn des Bühnenprogramms um 13.30 Uhr  

17.08. – 18.08. Muntermacher aus dem Mittelalter - Feuertal Festival auf 
der Waldbühne der Parkanlage Hardt 

18.08. ENTITY – Neue Ausstellung im Skulpturenpark 
Waldfrieden an der Hirschstraße (bis 27.01.) 

18. – 19.08. Die Hardt in Fahrt - Sommerfest rund um den Elisenturm 
im Botanischen Garten 

24.08. – 26.08. Rebensaft schafft Lebenskraft - Weinfest auf dem 
Bandwirkerplatz in Ronsdorf 

01.09. Es lebe der Matsch - XLETIX Challenge NRW 2018 im 
Steinbruch Oetelshofen  

07.09. – 08.09. 24 h Wuppertal Live – Tag bzw. Nacht der offenen Tür in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen 

08.09. Wuppertal, Wetter, Witten -  Mammutmarsch – 100 km 
durch NRW – Start und Ziel ist auf der Nordbahntrasse 

08.09. – 11.09. Rummel auf den Südhöhen - Cronenberger Kirmes in der 
Kemmannstraße 

09.09. Entdecken, was verbindet - Tag des offenen Denkmals in 
diversen privaten und öffentlichen Einrichtungen 

16.09. Ölberger Kunst- und Kulturmarkt - Kreatives und 
Alternatives auf dem Otto-Böhne-Platz 

16.09. Auf zum Lauf - Sparda Cross Triathlon 
16.09. Tag des Sports - Aktionen zum Anschauen und mitmachen  
22.09. Rund um den See -  Volkslauf an der Ronsdorfer Talsperre 
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Beschlusskompetenz
Es besteht keine Be-
schlusskompetenz für 
einen Beschluss über ein 
Verbot der Kontaktauf-
nahme von Eigentümern 
zu Mietern anderer Eigen-
tümer ohne deren Wissen 
(LG Frankfurt a. M., Urteil 
vom 17.05.2018 - 2/13 S 
31/16). 

Psychopraxis
Sieht die Teilungserklä-
rung nur eine Wohnnut-
zung vor, ist im Regelfall 
eine psychotherapeu-
tische Praxis in einem 
kleinen Objekt unzulässig 
( LG Frankfurt a. M., Urteil 
vom 15.03.2018 - 2/13 S 
36/17). 

Haftung des Verwalters
Führt der Verwalter an-
fechtbare Eigentümerbe-
schlüsse herbei, haftet 
er für die Prozesskosten 
eines erfolgreichen An-
fechtungsverfahrens. 
(LG Berlin, Urteil vom 
02.02.2018 - 85 S 98/16 
WEG)

Keine Ablöse 
Wird eine Ablösezahlung 
unter der Bedingung ver-
einbart, dass sie nur im 
Fall der Mietvertrags-
unterzeichnung durch 
Erwerber und Vermieter 
fällig werden soll, ist die 
Bedingung nicht erfüllt, 
wenn der Ablöseschuld-
ner die Wohnung zwar 
bezieht, aber ein Drit-
ter den Mietvertrag ge-
schlossen hat. (Amtsge-
richt München, Urteil vom 
12.12.2017 , Az.: 414 C 
11528/17)

Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten  

Feste und Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

03.08. – 05.08. Es lebe die Rebe – Wuppertaler Winzerfest auf dem 
Johannes-Rau-Platz in Barmen 

05.08. Ölberger Kunst- und Kulturmarkt – Kreatives und 
Alternatives auf dem Otto-Böhne-Platz 

05.08. Aufbruch in die Moderne – Letzte Möglichkeit zum 
Besuch der sehenswerten Sammlungs-Schau im von der 
Heydt Museum 

05.08. Bunte Freier – Letzte Möglichkeit zum Besuch der Lüpertz 
Skulpturen im Skulpturenpark Waldfrieden an der 
Hirschstraße 

09.08. – 12.08. Palmen, Sand und Sonne – Die Karibik kommt nach 
Barmen – Stadtfest mit Cocktails und Co auf dem 
Johannes-Rau-Platz 

12.08 Jankel Adler - Letzte Möglichkeit zum Besuch der 
Sonderausstellung im von der Heydt Museum 

11.08. Open Air und Live -  Straßenfest in der Aue rund ums Café 
Zweistein Beginn des Bühnenprogramms um 13.30 Uhr  

17.08. – 18.08. Muntermacher aus dem Mittelalter - Feuertal Festival auf 
der Waldbühne der Parkanlage Hardt 

18.08. ENTITY – Neue Ausstellung im Skulpturenpark 
Waldfrieden an der Hirschstraße (bis 27.01.) 

18. – 19.08. Die Hardt in Fahrt - Sommerfest rund um den Elisenturm 
im Botanischen Garten 

24.08. – 26.08. Rebensaft schafft Lebenskraft - Weinfest auf dem 
Bandwirkerplatz in Ronsdorf 

01.09. Es lebe der Matsch - XLETIX Challenge NRW 2018 im 
Steinbruch Oetelshofen  

07.09. – 08.09. 24 h Wuppertal Live – Tag bzw. Nacht der offenen Tür in 
öffentlichen und privaten Einrichtungen 

08.09. Wuppertal, Wetter, Witten -  Mammutmarsch – 100 km 
durch NRW – Start und Ziel ist auf der Nordbahntrasse 

08.09. – 11.09. Rummel auf den Südhöhen - Cronenberger Kirmes in der 
Kemmannstraße 

09.09. Entdecken, was verbindet - Tag des offenen Denkmals in 
diversen privaten und öffentlichen Einrichtungen 

16.09. Ölberger Kunst- und Kulturmarkt - Kreatives und 
Alternatives auf dem Otto-Böhne-Platz 

16.09. Auf zum Lauf - Sparda Cross Triathlon 
16.09. Tag des Sports - Aktionen zum Anschauen und mitmachen  
22.09. Rund um den See -  Volkslauf an der Ronsdorfer Talsperre 
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Karlstrasse 37 | D - 42105 Wuppertal | Fon: +49 202 2443440 

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
Wittener Str. 84 · 42279 Wuppertal

Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de

                   H & K Immobilienverwaltung OHG

Angela Hafermaas
Riekenbank 25
45472 Mülheim an d. Ruhr
0170 - 4177481

Mike Klamke
Lenneper Str. 36
42289 Wuppertal
0202 - 87097062

Hauptniederlassung Zweigstelle

info@hk-immoverwaltung.de

Im Wuppertaler Zoo ist der 
Grundstein für das Projekt 
Aralandia gelegt worden. 
ARALANDIA ist mit einem 
Kostenumfang von über 5 
Millionen Euro das bislang 
größte Projekt des Zoo-Ver-
eins in seiner über 60-jähri-
gen Geschichte. 
Aus der Absicht, die veral-
tete Papageienhaltung des 
Grünen Zoos zu moderni-
sieren, hat sich im Laufe der 
Zeit durch ein wegweisen-

Neue Attraktion im Wuppertaler Zoo

des Konzept für die Ex-Si-
tu-Erhaltung von stark be-
drohten Aras entwickelt. 
Entstanden ist ein Projekt 
mit europäischer Tragweite 
für Zoologische Gärten. 
Nach dem umfangreichen 
Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren findet nun 
die Umsetzung durch die 
vereinseigene Zoo-Service 
Wuppertal GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Archi-
tekturbüro Schäfer & Mirek 

statt. Die Bauarbeiten sind 
bereits in vollem Gange, die 
ersten Grundleitungen und 
Schächte wurden bereits 
verlegt und die Bodenplatte 
des Besucherzentrums wird 
in Kürze hergerichtet.
Bei der Grundsteinlegung 
waren über 200 Wupperta-
ler vor Ort und freuten sich 
über den Anlass. Der Vorsit-
zende des Zoovereins Bruno 
Hensel, Oberbürgermeister 
Andreas Mucke und Zoodi-

rektor Arne Lawrenz füllten 
eine Zeitkapsel, die in ARA-
LANDIA verbaut wird.
Mit ARALANDIA realisiert 
der Zoo-Verein Wuppertal 
e.V. eine fast 1.100 Quad-
ratmeter große und bis zu 10 
Meter hohe Freiflugvoliere, 
in der große Aras, Sittiche, 
Flamingos und Pudus ein 
neues Zuhause erhalten. Die 
bisherigen Planungen sehen 
vor, dass ARALANDIA in 
2019 fertig wird.
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

 
 Park des Monats und mehr 

Unterwegs durch Wuppertaler Gartenanlagen 
 

05.08. Vom Ehrenfriedhof durchs Toelleturmviertel – Treffpunkt 
um 13.30 Uhr am Friedhofseingang Lönsstraße 

12.08. Die Unterbarmer Höhenlagen – Wanderung rund um den 
Skulpturenpark, Start 14.00 Uhr 

19.08. Von Denkmal zu Denkmal – Rundgang durch die unteren 
Barmer Anlagen – Treffpunkt 13.00 Uhr Eingang 
Ottostraße 

08.09.  Führung durch die Skulpturenausstellung im Botanischen 
Garten der Hardt, Beginn 14.30 Uhr 

08.09. Spurensuche in Barmer Anlagen und Wald – Treffpunkt 
15.00 Uhr am Toelleturm 

09.09. Ronsdorf meets Kunstrausch – Land-Art-Aktion - Start 
14.00 Uhr am Gerätehaus Friedenshort 55 

15.-16.09. Offene Gartenpforte – Private und öffentliche Gärten 
laden zum Besuch ein – diverse Orte 

16.09. Hin und weg in Ronsdorf – Noch einmal den Kunstrausch 
erleben, Treffpunkt 14.00 Uhr am Friedenshort 

14.10. Friedrichsberg und Königstann  - Rundwanderung auf 
den Elberfelder Südhöhen, Beginn 14.00 uhr 

18.11. Ehrenfriedhof Barmen - Führung zum Volkstrauertag, 
Start um 14.00 Uhr 

29.12. Lichtertreppe – Der de Weerthsche Garten im 
Kerzenschein ab 17.00 Uhr 
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• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden
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05.08. Vom Ehrenfriedhof durchs Toelleturmviertel – Treffpunkt 
um 13.30 Uhr am Friedhofseingang Lönsstraße 

12.08. Die Unterbarmer Höhenlagen – Wanderung rund um den 
Skulpturenpark, Start 14.00 Uhr 

19.08. Von Denkmal zu Denkmal – Rundgang durch die unteren 
Barmer Anlagen – Treffpunkt 13.00 Uhr Eingang 
Ottostraße 

08.09.  Führung durch die Skulpturenausstellung im Botanischen 
Garten der Hardt, Beginn 14.30 Uhr 

08.09. Spurensuche in Barmer Anlagen und Wald – Treffpunkt 
15.00 Uhr am Toelleturm 

09.09. Ronsdorf meets Kunstrausch – Land-Art-Aktion - Start 
14.00 Uhr am Gerätehaus Friedenshort 55 

15.-16.09. Offene Gartenpforte – Private und öffentliche Gärten 
laden zum Besuch ein – diverse Orte 

16.09. Hin und weg in Ronsdorf – Noch einmal den Kunstrausch 
erleben, Treffpunkt 14.00 Uhr am Friedenshort 

14.10. Friedrichsberg und Königstann  - Rundwanderung auf 
den Elberfelder Südhöhen, Beginn 14.00 uhr 

18.11. Ehrenfriedhof Barmen - Führung zum Volkstrauertag, 
Start um 14.00 Uhr 

29.12. Lichtertreppe – Der de Weerthsche Garten im 
Kerzenschein ab 17.00 Uhr 
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de

Den Terrassensommer gut geschützt genießen

Pergola-Markisen passen sich wechselnden 
Witterungsbedingungen spielend an

(djd). Der Rasen braucht dringend 
Pflege, Bäume wollen geschnitten 
werden, Terrasse und Gartenmöbel 
vertragen eine Rundumerneuerung: 
Damit sich Garten und Sitzplatz im 
Freien bald wieder von ihrer schöns-
ten Seite zeigen, gibt es für Hausbe-
sitzer einiges zu tun. Für viele ist der 
Aufenthalt im sommerlichen Wohn-
zimmer wie ein kleiner Urlaub, den 

man sich als Auszeit vom Alltagstrott 
gönnt. Umso wichtiger ist es, dass 
man nicht nur an neue Pflanzen und 
Dekorationsartikel denkt, sondern 
auch an die Installation eines guten 
Sonnen- und Wetterschutzes. 

Stützpfosten geben der Markise 
festen Halt
Hausbesitzer, die das Outdoor-Fee-

ling ungestört genießen wollen, kön-
nen zum Beispiel eine Pergola-Mar-
kise, eine Kombination aus Markise 
und Vorbau, wählen. Der Vorteil sol-
cher Modelle ist, dass ihnen Stütz-
pfeiler auch bei Wind und Wetter ei-
nen stabilen Stand geben. Gleichzei-
tig kann eine Pergola-Markise wie 
etwa die Pergolino von Klaiber ar-
chitektonische Akzente setzen. Mit 
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de
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bis zu 42 Quadratmetern Tuchflä-
che beschattet die filigrane Markise 
auch große Flächen. Wer das Essen 
oder Feiern im Freien nicht wegen 
einen Regenschauers unterbrechen 
will, hat die Möglichkeit, die Mar-
kise mit einem speziell imprägnierten 
Tuch wetterfest zu machen. Und wem 
seine Privatsphäre besonders wich-
tig ist, kann sich mit zusätzlichen Sei-
tenbespannungen vor Nachbarsbli-
cken - und auch vor störender Blen-
dung durch die Morgen- oder Abend-
sonne - schützen. Von Vorteil sind die 
verschiedenen Bodenbefestigungs-
möglichkeiten. Ganz ohne Funda-
ment und Bodenverschraubung funk-
tioniert beispielsweise eine Befesti-
gung in Blumenkübeln, die dekorativ 
bepflanzt werden können. Unter www.
klaiber.de gibt es weitere Informationen.

Variable Schiebeverglasungen 
halten Wind und Regen ab
Pergola-Markisen wie etwa die Ri-
viera können neben zusätzlichen Sei-
tenbeschattungen und einer Senk-
rechtmarkise sogar mit variablen 
Schiebeverglasungen ausgestattet 
werden. Das macht sie zu einer ele-
ganten Allwetterlösung bei Sonne, 
Regen und Wind. Aber auch ohne 
diese Verglasung bietet die Mar-
kise für Flächen bis zu 105 Quadrat-
metern einen ebenso zuverlässigen 
Schutz wie ein richtiges Terrassen-
dach. Das robuste und schmutzabwei-
sende Tuch der Faltmarkise lässt sich 
je nach Sonnenstand und Wetterlage 
schnell ein- und ausfahren. Sollte es 
regnen, leitet das straff gespannte 
Tuch das Wasser kontrolliert zum Ab-
laufsystem im Frontbereich. Perfekt 
für lange Abende im Freien ist eine 
integrierte LED-Beleuchtung, die 
eine gemütliche Stimmung zaubert.
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Sommer auf dem Dach genießen

Einfach realisierbare Alternativen zu Balkon, Loggia und Co.
(djd). Jeden wärmenden Sonnenstrahl 
für Aufenthalte im Freien nutzen, das 
Sonntagsfrühstück bei lauen Tempe-
raturen draußen genießen oder den 
Tag unter dem Sternenhimmel aus-
klingen lassen: Eine Terrasse oder zu-
mindest ein Balkon erhöht den Wohn-
komfort gerade in der warmen Jah-
reszeit erheblich. Direkt unterm Dach 
müssen Bewohner jedoch häufig auf 
diese Freiheiten verzichten. Der bau-
liche Aufwand für den nachträglichen 
Einbau eines Balkon oder einer Log-
gia ist hoch und nicht immer erhalten 
Eigentümer die Genehmigung für die 
Umbauten. Dabei gibt es Alternati-
ven, die mit wenig Aufwand auch im 
Obergeschoss den freien Austritt nach 
draußen ermöglichen.

Mehr Wohnqualität mit einem 
Dachbalkon
Direkt unter der Dachschräge befin-
den sich Flächen, die sich wegen ih-
rer geringen Höhe ohnehin nicht für 
den Wohnraum nutzen lassen. Wa-
rum also hier nicht nachträglich einen 
Dachbalkon realisieren? Dazu kom-
biniert der Fachhandwerker Dach-
fenster mit senkrechten Fensterele-
menten. Je großzügiger die Fenster-
front dabei ist, desto mehr Balkonflä-
che entsteht natürlich. Bei den oberen 
Fensterflügeln des Velux-Dachbal-
kons beispielsweise handelt es sich 
um Klapp-Schwing-Fenster, die mit 
ihrem großen Öffnungswinkel von 45 
Grad einen bequemen Austritt auf den 
begehbaren Balkon ermöglichen. Ein 
Element hat eine Größe von 78 x 136 

Zentimetern (Breite x Höhe), dabei 
lassen sich beliebig viele Elemente 
nebeneinander kombinieren. Die Tür 
kann wahlweise links oder rechts an-
schlagend eingebaut werden. Ein 
weiterer Vorteil: Auch im geschlos-
senen Zustand bringt der Balkon be-
sonders viel Tageslicht in die Innen-
räume - und wirkt somit fast wie ein 
Wintergarten.

Weiter Blick ins Freie
Wer es eine Nummer kleiner mag, 
kann das Balkongefühl auch mit dem 
sogenannten Velux Cabrio im Dach-
geschoss verwirklichen. Mit wenigen 

Handgriffen lässt sich diese Lichtlö-
sung mit zwei Fensterflügeln in einen 
balkonähnlichen Dachaustritt ver-
wandeln. Dafür muss zunächst das 
obere Fenster weit geöffnet werden. 
Während des folgenden Ausklappens 
des unteren Teils nach außen in eine 
senkrechte Position entfalten sich 
dann automatisch Seitengeländer und 
der Mini-Balkon ist eingerichtet. Be-
wohner können auf diese Weise be-
quem und sicher im offenen Fenster 
stehen und den Blick ins Freie genie-
ßen. Mehr Informationen und eine in-
dividuelle Beratung gibt es bei Fach-
betrieben vor Ort.
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So lässt sich Strom im Freien gefahrlos nutzen

Während der Outdoor-Saison auch an den Personenschutz 
denken
(djd). Garten- und Heimwerkergeräte, 
elektrische Grills und Beleuchtungen 
für Terrasse und Garten benötigen ei-
nen temporären Elektroanschluss über 
Kabel und Verteiler-Steckdosen. Weil 
es im Freien eingesetzt wird, muss das 
Equipment für die Stromversorgung 
besonderen Belastungen gewapp-
net sein. Obligatorisch ist ein Feuch-
teschutz mit entsprechenden Ste-
ckern und Dosen. Hinzu kommen Be-
lastungen durch Wärme und Sonne-
neinstrahlung, Erschütterungen und 
Schwingungen sowie besonders bei 
der Arbeit mit Gartengeräten größere 
Zug- und Druckbelastungen.

Elektroleitungen sind im Garten 
besonderen Belastungen ausge-
setzt
„Auch bei großer Sorgfalt und der 
Auswahl geeigneter Leitungen kann 
es zu Beschädigungen oder zur Ver-
schlechterung der Isolierungen an Ka-
beln, Steckverbindungen sowie elekt-
rischen Anlagen und Geräten kommen. 
In diesen Fällen drohen im schlimms-
ten Fall Gefahren für Leib und Leben 
durch Stromschläge oder Brand“, er-
klärt Axel Hoffmann, Produktmana-
ger beim Elektrotechnik-Hersteller 
Brennenstuhl. In Neubauten sind alle 
Leitungen - auch die Außensteckdo-
sen - durch einen FI-Schutzschalter 
gegen gefährliche Fehlerströme ge-
schützt. Er reagiert weitaus empfind-
licher als klassische Sicherungen, er-
kennt bereits kleine Fehlerströme und 

löst in diesen Fällen blitzschnell eine 
Abschaltung des betroffenen Strom-
kreises aus. In älteren Bauwerken 
sind FI-Schalter noch lange kein Stan-
dard und wegen Bestandsschutz auch 
nicht verpflichtend vorgeschrieben. 
Wer im Garten auf Nummer sicher ge-
hen will, sichert die Leitungen außer-
halb am besten direkt mit einem eige-
nen FI-Schutzschalter ab.

Mobile FI-Schutzschalter geben 
Sicherheit
Für diese Art der Personenschutztech-
nik gibt es verschiedene Möglichkei-
ten. Sogenannte Personenschutzadap-
ter werden einfach zwischen Außen-
steckdose und das anzuschließende 
Kabel gesteckt, ähnlich wie ein Steck-
dosen-Timer. Infos dazu gibt es un-
ter www.brennenstuhl.com. Alterna-
tiv können auch Personenschutzste-

cker eingesetzt werden, die direkt an 
outdoor-geeigneten Kabeltrommeln, 
Verlängerungskabeln oder Mehr-
fach-Steckdosenleisten angeschlossen 
werden.
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Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++
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Die Sonne scheint auf jedes Dach

Solarthermische Anlagen sind flexibel einsetzbar und 
vielseitig kombinierbar
(djd). Lukrativ und dazu noch völ-
lig unkompliziert: Wer Sonnen-
wärme zur Heizungsunterstützung 
und Trinkwassererwärmung nutzt, 
spart nicht nur bares Geld und entlas-
tet zudem noch die Umwelt, sondern 
profitiert auch von den flexiblen In-
stallations- und Montagemöglichkei-
ten der Solarthermie. Eine entspre-
chende Anlage auf dem Dach passt 
sich an nahezu alle denkbaren bauli-
chen Rahmenbedingungen individu-
ell an.

In der Montage variabel
Für Verbraucher, die ihre alte Hei-
zungsanlage in Sachen Effizienz und 
Nachhaltigkeit aufrüsten oder aber 
im Neubau verstärkt auf grüne und 
energieeffiziente Wärmeerzeugung 
setzen wollen, stellt die Solarther-
mie daher eine schlaue Lösung dar. 
Solarthermische Anlagen können 
auf verschiedenste Art und Weise am 
Haus angebracht werden. Ausrich-
tung, Neigungswinkel und Fläche der 
Solarkollektoren sind dabei die zen-
tralen Faktoren, die über die Effek-
tivität einer Anlage entscheiden. Bei 
der Montage ist es nebensächlich, ob 
es sich um ein Schrägdach, Flach-
dach, eine Hausfassade oder gar eine 
Freifläche handelt. Zudem benötigen 
die Anlagen relativ wenig Platz. Ge-
rade kleine oder zergliederte Haus-
dächer sind daher besonders geeignet 
für die Nutzung der Sonnenwärme. 
Grundsätzlich ist eine Ausrichtung 
gen Süden optimal, da hier die meiste 
Sonnenstrahlung herrscht. Jedoch be-
deutet eine ungünstigere Justierung 
nicht automatisch weniger Wärmeer-
trag. Zum einen kann eine solarther-
mische Anlage auch mit indirekter 
Sonneneinstrahlung arbeiten, zum 
anderen lässt sich eine Abweichung 
von der idealen Ausrichtung durch 
eine größere Kollektorfläche leicht 
kompensieren.

Bedarfsgerechter Neigungswinkel
Der optimale Neigungswinkel einer 
Solarthermie-Anlage hängt wiede-
rum vom individuellen Einsparungs-
wunsch des Verbrauchers ab und 
kann per Aufständerung angepasst 
werden. Wer die Solarthermie ledig-
lich zur Warmwassererzeugung nut-
zen möchte, sollte einen Winkel zwi-
schen 20 und 50 Grad wählen. Da die 
Trinkwassererwärmung größtenteils 
im Sommer bei hohem Sonnenstand 
im Einsatz ist, bietet sich solch eine 

flache Neigung an. Soll die Solar- 
thermie in der Übergangszeit auch 
die Heizung unterstützen, sind steilere 
Neigungswinkel ab 45 Grad ratsam, da 
die Sonne im Frühjahr und Herbst 
deutlich tiefer am Himmel steht. 
Aber es gibt noch mehr Vorteile, 
denn die Solarthermie ist nahezu mit 
jedem Wärmeerzeuger kombinierbar 
und unterstützt diesen flexibel durch 
Nutzung der Sonnenwärme - ob mit 
einem Öl-, Gas oder Biomassekessel 
respektive einer Wärmepumpe.
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Keine Kohle mehr, einen gigantischen Schädel und keine  
Ahnung, was letzte Nacht passiert ist. Vielleicht hätte  
Daniel das gesparte Geld von der neuen Heizung nicht  
an einem Abend verprassen sollen.

Nachhaltig heizen und sparen: Wuppen wir‘s
Holen Sie sich Ihr maßgeschneidertes Wärme-Angebot  
jetzt online. 

Mehr Infos: www.tal-kessel.de

Tal.Kessel – mieten, kaufen, heizen
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über 50 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene
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Wetterextreme nehmen zu

Steildächer müssen heute echte „Durchhaltetypen“ sein
(djd). Extreme Wetterlagen mit star-
ken Regenfällen, Sturm oder Ha-
gel treten auch in gemäßigten Brei-
ten immer häufiger auf. Besonders 
der oberste Bereich von Gebäuden 
wie beispielsweise das Steildach ist 
den Belastungen durch die Witte-
rung besonders stark ausgesetzt. Da-
mit sie dem Haus nichts anhaben 
können, muss neben der Dachein-
deckung auch die darunter liegende 
Dämmung des Daches einiges aus-
halten können. Insbesondere ist hier-
bei wichtig, dass die Baukonstruk-
tion auch bei Beschädigung der Da-
cheindeckung vor Witterungseinflüs-
sen wie Hagel und Regen geschützt 
ist. Besonders vorteilhaft sind zum 
Beispiel Dämmsysteme aus Polyu-
rethan, die bereits einen integrierten 
Feuchteschutz besitzen.

Sicherer Feuchteschutz bereits 
integriert
Polyurethan selbst nimmt so gut wie 
keine Feuchtigkeit auf und ist da-
her gut vor Nässe und Schimmel ge-
schützt. Zusätzlich besitzen Sys-
temdämmelemente wie etwa „Puren 
Perfect“ oder „puren Plus“ einen in-
tegrierten Feuchtigkeitsschutz. Da-
durch wird zum Beispiel verhindert, 
dass Schlagregen oder Flugschnee, 
der bei starkem Wind unter die Da-
cheindeckung geblasen werden kann, 
in die Dämmung und ins Haus gelan-
gen. Auch falls einmal Ziegel durch 
Sturm oder Hagel zu Bruch gehen, 
bleibt der Feuchteschutz erhalten. 

In einem speziellen Test wurde der 
Hagelschutz sogar in einem renom-
mierten Prüfinstitut nachgewiesen. 
Die robuste Kaschierung der Däm-
melemente sorgt als so genannte 
zweite wasserführende Ebene dafür, 
dass eindringende Feuchtigkeit ein-
fach abgeleitet wird. Die bereits in-
tegrierte Kaschierung der Dämmele-
mente bietet zudem Vorteile auf der 
Baustelle. Denn sie erspart den zu-
sätzlichen Einbau einer separaten 
Schutzschicht. Wichtig ist, dass die 
Kaschierung der Dämmelemente 
überlappend ausgebildet ist und sich 
mit einem speziellen Kleber-auf-Kle-
ber-System im Handumdrehen zu ei-
ner zuverlässig geschlossenen Flä-
che verbinden lässt. Unter www.pu-
ren.com gibt es dazu mehr Informa-
tionen.

Schlanke Dämmung für eine  
harmonische Dacharchitektur
Ein guter Wärmedurchgangswert der 
Dachdämmung ist ebenfalls wichtig, 
nicht nur für den Wärmeschutz im 
Winter, sondern auch für den som-
merlichen Hitzeschutz. Denn bei 
steigenden Temperaturen in der war-
men Jahreszeit kann es an Tagen mit 
Spitzenwerten auf dem Thermome-
ter besonders unter den Dachflächen 
ungemütlich heiß werden. Polyuret-
han-Dämmungen punkten hier som-
mers wie winters mit einem überle-
genen Wärmedurchgangswert. Die-
ser macht es möglich, die Dämmung 
schlanker aufzubauen als mit ande-
ren Dämmstoffen. Das spart Roh-
stoffe und sorgt für ein harmonisches 
Erscheinungsbild des Dachs und sei-
ner Proportionen.
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Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 76/34 43 49 70

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

� Bodenbeläge u. Malerarbeiten

� Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

� Elektro- u. Sanitärinstallation

� komplette Gebäudesanierung

� Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 76/34 43 49 70

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
� über 25 Jahre Erfahrung

� Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

� gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

� Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

� Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

� Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig
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Wasserschäden können teuer werden

Je früher man sie erkennt, desto besser lassen sich 
Folgeschäden verhindern
(djd). Eine Undichtigkeit am Wasch-
becken in der Küche, ein Leck an der 
Zuleitung zu Waschmaschine oder 
Spüle, ein Rohrbruch in der Wand: 
Wasserschäden können in den eige-
nen vier Wänden erhebliche Schäden 
nach sich ziehen. Auch kleine Leck-
agen können sich zum großen Prob-
lem auswachsen, wenn sie über län-
gere Zeit unentdeckt bleiben. Die 
Entfernung von Schimmel, das Aus-
trocknen durchfeuchteter Bauteile 
oder der Ersatz aufgequollener Holz-
dielen - solche Renovierungsarbei-
ten können weit teurer werden als 
die Reparatur der eigentlichen Scha-
densursache. Doch selbst aufmerk-
same Hausbesitzer und Mieter kön-
nen nicht immer sofort feststellen, 
dass etwas nicht stimmt.

Netzstromunabhängige Wasser- 
und Frostmelder einfach selbst 
einbauen
Zuverlässig detektieren lassen sich 
Wasser- oder Feuchteprobleme mit 
Wasser- und Frostmeldern. Sie war-
nen rechtzeitig und geben Hausbe-
sitzern und Mietern so die Chance, 
schnell zu reagieren und Folgeschä-
den zu verhindern. Geräte wie den 
Lyric W1 WLAN Wasser- und Frost-
melder von Honeywell kann jeder-
mann selbst schnell in Betrieb neh-
men, da sie keinen Netzstrom und 

daher keine Verkabelung benötigen. 
Dadurch lassen sie sich bei einem 
Umzug auch leicht mitnehmen. In-
formationen und Tipps dazu gibt es 
unter getconnected.honeywell.com/
de. Die Energieversorgung stellen 
Batterien sicher, die nur etwa alle 
drei Jahre erneuert werden müssen. 
Temperatur- und Feuchtigkeitssen-
soren überwachen den Bereich, in 
dem sie installiert sind. Um den Ra-
dius auszuweiten und gefährdete Be-
reiche etwa an Rohrleitungen zu-
sätzlich zu überwachen, sind Sen-
sorkabel, die sich einfach um die 
gewünschten Stellen herum verle-
gen lassen, im Lieferumfang enthal-
ten. Ihre gesamte Kabeloberfläche 
ist als Wassersensor aktiv. Mit bis zu 
150 Metern Kabellänge lassen sich 
auch große Bereiche zuverlässig ab-
sichern.
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Alarmmeldung direkt auf mobile 
Endgeräte
Die beste Alarmmeldung nutzt aber 
wenig, wenn niemand zu Hause ist 
und sie hören kann. Sinnvoll sind da-
her Wasser- und Frostmelder, die sich 
ins heimische WLAN einbinden las-
sen. Sie können im Alarmfall eine 
Meldung direkt auf das Smartphone 
senden. Zusätzlich zum akustischen 
Alarm im Haus erfolgt dann eine 
Nachricht auf das mobile Endgerät 
des Nutzers, der dafür lediglich eine 
kostenlos verfügbare App installieren 
muss. So kann man selbst weit weg 
von zu Hause schnell reagieren und 
nette Nachbarn, gute Freunde oder 
Familienmitglieder informieren, die 
sich vor Ort um das Problem küm-
mern können.
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mer leicht feucht gehalten werden 
und vor allem in der Wachstums- und 
Blühphase alle ein bis zwei Wochen 
mit Flüssigdünger gedüngt werden.

Blühende Oasen an schattigen 
Standorten
Begonien sind ähnlich beliebte Bal-
konblumen wie die Petunie. Auch sie 
haben einen unermüdlichen Drang 
zum Blühen, sodass auch Anfänger 
mit ihr schnelle Erfolgserlebnisse 
haben - und die Blütenpracht in al-
ler Regel von Mai bis Oktober an-
hält. Standorte mit Mittagssonne mag 
sie aber nicht, denn dort würden ihre 
Blüten und Blätter verbrennen. Dafür 
gedeihen sie besonders gut an halb-
schattigen und sogar schattigen Stel-
len, sodass sich selbst von der Sonne 
nur wenig verwöhnte Balkone und 
Terrassen mit Begonien in blühende 
Oasen verwandeln lassen. Die far-
benfrohen Sommerblüher sollten im-

Vielblüher für Balkon und Terrasse

Pflegeleichte Blütenpracht von Mai bis Oktober
(djd). Eine grüne Oase ist keine 
Frage der Größe, denn blühende Am-
pel- und Topfpflanzen verwandeln 
Balkon oder Terrasse im Handum-
drehen in ein kleines Paradies, das 
schön möbliert in der warmen Jah-
reszeit zum zweiten Wohnzimmer 
avanciert. Doch auch Gartenbesit-
zer setzen immer häufiger auf Som-
merblüher in Kübeln, um gepflasterte 
Bereiche zu verschönern oder Rasen-
flächen zu beleben.

Blühstarke Sommergarten-
träume
Petunien sind äußerst robuste und 
blühstarke, einjährige Pflanzen, 
mit denen man in Kübeln, Balkon-
kästen oder Ampeln ein zauberhaf-
tes Blütenmeer erschaffen kann. 
Sie sind wahre Sonnenanbeter, da-
her bieten ihnen Standorte nach Sü-
den, Süd-Osten oder Süd-Westen 
die optimalen Bedingungen. Mit ih-
ren besonders großen und festen Blü-
tenkelchen überzeugt zum Beispiel 
die Schlosspark-Petunie „Moonst-
ruck“ nicht nur durch eine unglaub-
liche Blühwilligkeit, sie ist auch - an-
ders als die meisten anderen Petunien 
- besonders widerstandsfähig gegen 
Wind und Regen. Damit ist sie so-
gar für etwas rauere und nicht über-
dachte Standorte geeignet. Als Stark-
zehrer benötigen Petunien generell 
aber eine gut durchlässige Erde, re-
gelmäßige Wassergaben und einmal 
wöchentlich einen Blühpflanzendün-
ger. Extra starke Jungpflanzen im 
12-Zentimeter-Topf gibt es etwa im 
Onlineshop unter www.as-garten.de.
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Seit 1928

Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

Mai 2015 |   Eigentümerjournal 33

  

                          
                        

                    
  

                  
               

               

                      
                  

                   
                       

                   
                    

                   
                      

                  
                    

     
       

    

         
    
         

     

  

        

 
 

   
    

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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nen Küche kaum mehr wegzuden-
ken, denn die scharfen roten Schoten 
bringen an viele Speisen erst den letz-
ten Pfiff. Besonders frisch und kna-
ckig und noch dazu gänzlich unbe-
handelt kommen sie aus eigenem An-
bau. Die kleine Schwester der Paprika 
im Beet oder Kübel anzubauen, ist gar 
nicht weiter schwierig, denn Samen 
und Jungpflanzen gibt es mittlerweile 
in fast allen Gartenmärkten. Wie die 
Pflanzen dann auch reiche Früchte tra-
gen, verraten diese Tipps:

- Je nach Sorte kann der Platzbedarf 
der Chilis recht unterschiedlich sein. 
Deshalb sollte im Beet ein Pflanzab-
stand von 40 bis 50 Zentimetern ein-
gehalten werden. Für Kübel gilt, dass 
sie mindestens fünf Liter Erde fassen 
sollten.

- Chilis bevorzugen einen hellen, 
windgeschützten Standort und soll-
ten so viel Sonne und frische Luft wie 
möglich bekommen, denn einen opti-
malen Fruchtansatz erreicht man nur 
bei voller Sonne und guter Belüftung.

- Chilis sind Starkzehrer und entwi-
ckeln sich nicht optimal, wenn ih-
nen die Nährstoffe Stickstoff, Phos-
phor, Kalium, Calcium, Magnesium 
und Schwefel fehlen. Außerdem benö-
tigen sie Spurennährstoffe wie Eisen, 
Bor, Kupfer, Mangan, Molybdän und 
Zink. Zur Grunddüngung sollte daher 

ein Langzeitdünger, wie zum Beispiel 
„Wuxal grow“, in das Substrat ein-
gemischt werden, der alle wichtigen 
Nährstoffe enthält.

- Zur Fruchtbildung empfiehlt es sich, 
mit einem kaliumbetonten Flüssigdün-
ger, wie etwa „Wuxal Blütenpracht“, 
nachzudüngen, der sich positiv auf die 
Qualität der Chilifrüchte auswirkt.

- Chilis mögen keine Staunässe, die 
unweigerlich zu Wurzelschäden führt. 
Es sollte aber auf eine regelmäßige 
Wässerung mit gleichmäßiger Feuch-
tigkeit geachtet werden.

- Sobald die Reife der Früchte ein-
setzt, darf mit Wasser sparsamer um-
gegangen werden, denn leichter Tro-
ckenstress fördert die Bildung des 
Capsaicin (verantwortlich für die 
Schärfe der Chili) in der Reifephase.

- Ähnlich wie bei Tomaten kann über-
mäßige Luftfeuchtigkeit auch bei Chi-
lis zu einem physiologischen Calcium-
mangel führen. In feuchten Sommern 
wirkt die prophylaktische Gabe von 
Calcium, beispielsweise mit „Wuxal 
Calciumdünger“, diesem Manko ent-
gegen.

- Da Chili-Pflanzen nicht winterhart 
sind, sollten sie spätestens im Herbst 
ins Haus geholt werden.

PARKETT
LANDHAUSDIELEN
LAMINAT
DESIGNBELAG
TERRASSEN AUS HOLZ

Mehr Tipps zur Pflege von Chili und 
Co. gibt es unter www.manna.de. Üb-
rigens: Chilis können nicht nur frisch 
verwendet werden: Ein Überschuss an 
Früchten lässt sich auch trocknen oder 
einfrieren.
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Scharfe Sache

Acht Tipps für den Anbau von Chilis in Kübel und Beet
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
m

b
H

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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V o n  F a l l  z u  F a l l

                     
SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bahnstrasse 67  Tel.: 0202/781168  Bankverbindung: 

  Alexander Hainbach  42327 Wuppertal  Fax: 0202/784221  Stadtsparkasse Wuppertal 

        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de

(djd). Die moderne Wohnarchitek-
tur zeichnet sich vor allem durch ein 
Merkmal aus: Großzügig dimensio-
nierte Glasflächen, die viel Licht ins 

Haus lassen. Gleichzeitig scheint es, 
als würden sich die Grenzen zwi-
schen Innen und Außen aufheben. 
Die transparente Architektur wirkt 

elegant und modern - bringt aber 
auch ihre Probleme mit sich. Denn an 
heißen Tagen drohen die Innenräume 
schnell zu überhitzen. Klimaanlagen 
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Batterierauchmelder

Immer schön cool bleiben

Speziell beschichtete Isoliergläser 
sorgen für transparenten Schutz
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beeinträchtigt. Unter www.glass-at-
home.de gibt es mehr Informationen 
und die Kontaktmöglichkeit zu Fach-
betrieben in der eigenen Region. Die 
Sonnenschutz-Verglasung ist übri-
gens nicht nur in der warmen Jahres-
zeit von Vorteil. In der kalten Jahres-
zeit wiederum lässt sie Sonnenener-
gie ins Haus und sorgt damit für Hei-
zenergie- und Kostenersparnis im 
Winter.

in jedem Fall eine individuelle Bera-
tung durch den Architekten und den 
Fensterbauer.

Sonnenschutz ohne Folgekosten
Die Sonnenschutzverglasung verur-
sacht keinerlei Folgekosten - anders 
als etwa eine Klimaanlage mit ih-
rem hohen Energieverbrauch. Und 
auch der Tageslichteinfall sowie der 
freie Blick nach außen werden nicht 

sind teuer in der Anschaffung und 
nicht minder kostspielig im laufen-
den Betrieb. Geschlossene Rollläden 
oder Jalousien sind eine Lösung, ver-
dunkeln allerdings auch den Raum. 
Eine weitere Möglichkeit ist, sich di-
rekt beim Neubau oder der Renova-
tion für Isoliergläser mit einem integ-
rierten Sonnenschutz zu entscheiden.

Raumklima mit Spezialglas 
regulieren
Tageslicht ist für unsere Gesund-
heit und unser Wohlbefinden not-
wendig. Wer möchte daher schon 
das Zuhause an warmen und son-
nigen Tagen vollständig verdun-
keln? Um dennoch buchstäblich ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren, gibt 
es Sonnenschutzgläser, die mit ei-
ner selektiven Beschichtung ausge-
stattet sind. Auf diese Weise lassen 
sich die Energie- und Lichtdurch-
lässigkeit nach Bedarf, nach Baustil 
des Eigenheims und der Fassaden-
orientierung wählen, das Raumklima 
bleibt selbst an heißen Tagen ange-
nehm. „Üblicherweise werden insbe-
sondere große Glasflächen in West- 
und Südausrichtung mit der Son-
nenschutz-Beschichtung versehen“, 
schildert Thomas Fiedler von Unig-
las: „An schwülwarmen Sommer-
tagen herrscht jedoch oft eine sehr 
diffuse Lichtstrahlung, die an allen 
Fassadenseiten gleichmäßig wirkt. 
Daher kann das Sonnenschutzglas 
durchaus auch an der Nordseite sinn-
voll sein.“ Empfehlenswert ist dazu 

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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Batterierauchmelder

Immer schön cool bleiben

Speziell beschichtete Isoliergläser 
sorgen für transparenten Schutz
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Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  

42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel

10 Eigentümerjournal   |   April 2015

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

(rgz/rae). Kreislaufschwäche und 
Übelkeit, Kopfschmerz, Schwindel 
oder Benommenheit: Zu große Hitze 
setzt unserem Körper zu. Eine prakti-
kable und sehr einfach nutzbare Lö-
sung sind an heißen Tagen mobile 
Klimageräte. Sie können ohne auf-
wändige Einbauarbeiten einfach auf-
gestellt und sofort in Betrieb genom-
men werden. Dank seines elegan-
ten Designs passt beispielsweise das 
Modell AirBlue Gam 14 von Swegon 
auch in ein anspruchsvolles Woh-
nambiente und zu repräsentativen 
Büroeinrichtungen. Eine zusätzliche 
Entfeuchtungsfunktion sorgt dafür, 
dass sich die Luftfeuchte im ange-
nehmen und wohngesunden Bereich 
bewegt.  Mehr Infos unter www.swe-
gon.de.

Fo
to

: 
Fo

to
-d

jd
 S

w
eg

on

Mobile Klimageräte 
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!
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Exil
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nutzer
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meister

weidm.:
Inne-
reien

Abk.:
Register-
tonne

Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de
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Erfolgreiche technische Sonder-
veranstaltung
Am 11.07.2018 fand die Sonder-
veranstaltung „Fassadenreini-
gung statt Anstrich“, die in Ko-
operation mit Hermes Fassaden-
reinigung GmbH angeboten wer-
den konnte, statt. Wie Sie alle 
noch wissen, wurde die Fassa-
denreinigung in Verbindung mit 
der Sonderveranstaltung auf der 
diesjährigen Mitgliederversamm-
lung verlost. Auch diese techni-
sche Sonderveranstaltung kam bei 
den Mitgliedern gut an, was die 
zahlreichen Teilnehmer belegten. 
Während der Vorführung stand 
Herr Rainer Kaufmann den inte-
ressierten Mitgliedern zur Verfü-
gung und konnte die vielen Fra-
gen zur Fassadenreinigung um-
fassend beantworten.  

Auch für die Gewinnerin der Fassa-
denreinigung war die Veranstaltung 
ein voller Erfolg. „Ich hätte nie ge-

dacht, dass die Fassadenreinigung 
aus dem Putz der Fassade so viel 
herausholen und wieder so gut auf-

	

Mittwochs auf ein Stündchen bei 
Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld 

 
Technische Sonderveranstaltung 

 
Fassadenreinigung als Alternative zum Neuanstrich 

 
 
Zu unserer bewährten Fachveranstaltungsreihe „Mittwochs bei Haus + Grund in Elberfeld“ 
können wir für unsere Mitgliedern und interessierten Nichtmitgliedern eine interessante tech-
nische Sonderveranstaltung anbieten. Im Rahmen der praktisch angelegten Veranstaltung 
findet an einer Fassade eine Vorführung einer professionellen Fassadenreinigung statt.  
 

Mittwoch, 11. Juli 2018,  Beginn: 14:00 Uhr 
Ort: Selmaweg 29a/b, 42117 Wuppertal 

 
Für die Eigentümer ist eine Fassadenreinigung eine sehr interessante Alternative, da nach 
dem Angaben der Fachfirma mit der Reinigung eine porentiefe Algen- und Schmutzentfer-
nung einhergeht, die Arbeiten schnell und ohne Gerüst möglich sind, so dass die Fassaden-
reinigung bis zu 70% günstiger als ein klassischer Neuanstrich sein kann. 
 
Im vergangenen Oktober war bei „Mittwochs bei Haus + Grund in Elberfeld“die erste techni-
sche Sonderveranstaltung zur Thematik Fassadenreinigung als Alternative zum Neuanstrich 
von sehr vielen Mitglieder besucht worden. Die an unserer Geschäftsstellenobjekt durchge-
führte Fassadenreinigung war ein voller Erfolg. Unsere Fassade erstrahlt weiterhin im neuen 
Glanz. Dies sowie der Wunsch vieler Mitgliedern nach Wiederholung hat uns darin bestärkt, 
die Vorteile einer Fassadenreinigung anlässlich einer weiteren technischen Sonderveranstal-
tung vorzuführen. 
 
Wir freuen uns daher - in Kooperation mit der Fachfirma Hermes Fassadenreinigung GmbH - 
den Mitgliedern und Interessierten diese Sonderaktion nochmals anbieten zu können. 
 
 
Die Veranstaltung ist kostenlos und auch für interessierte Nichtmitglieder geöffnet.  
 
Aktionspreis für Mitglieder bei Teilnahme am Veranstaltungstag! Für unsere teilneh-
menden Mitglieder, die sich am Tag der Veranstaltung oder innerhalb einer Woche danach 
für eine Fassadenreinigung des eigenen Objekts durch die Firma Hermes Fassadenreinigung 
GmbH entscheiden sollten, konnten wir mit dem Kooperationspartner das Angebot von 
Preisnachlässen, die vom jeweiligen Objekt abhängig sind, verabreden. Interessierte, die an 
diesem Tag bei uns Mitglied werden, können auch von der Aktion profitieren. 
 
Eine vorherige tel. Anmeldung zur besseren Planung wäre wünschenswert; ist aber 
nicht Bedingung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. 
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Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de

Auch der aktuellen Juliausgabe des 
Eigentümerjournals ist der bisherige 
Sommer 2018 zu heiß geworden und 
(mit) in abkühlenden Gefilden auf 
Urlaub gegangen.
„Das Eigentümerjournal muss mit, 
gerade bei solchen Temperaturen“, 
so Leser P. Scharfenberg mit herz-
lichen Grüße an die Geschäftsstelle 
aus Qaqortoq (Julianehåb), Südgrön-
land. 
Die Geschäftsstelle dankt für die 
Grüße und hätte sich gerne den Eis-
berg aus dem Hintergrund hier-
her gewünscht. Auch, wenn dieser 
Wunsch nicht in Erfüllung gegangen 
ist, mal abwarten, ob das „heiße“ Ei-
gentümerjournal die Grönländer zu 
einer Mitgliedschaft in unseren Ver-
ein animiert. 

Sommer 2018 - 
Das Eigentümerjournal 
suchte Abkühlung

werten kann“, so die Gewinnerin 
nach der durchgeführten Reini-
gung. Aber auch die Teilnehmer, 
hierunter befanden sich mehrere 
Baufachleute sowie Architekten, 
waren von dem Ergebnis mehr als 
angenehm erstaunt.

Wir danken nochmals allen Be-
teiligten für die gelungene Veran-
staltung. 

10 Eigentümerjournal   |   Dezember 2014
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

HuG_12-14  14.12.14  17:31  Seite 10
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Klaus Riske

r

Auflösung Rätsel S. 29
WERBESPOT

Auflösung Sudoku S. 29

	

	
	
	Geschäfts-	und	Beratungszeiten	
	

Geschäftszeiten	
	

Montag		 	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Dienstag	 		 	 8.15	–	17.00	Uhr	
Mittwoch	 	 8.15	–	14.15	Uhr	
Donnerstag	 	 8.15	–	18.00	Uhr	
Freitag	 	 	 8.15	–	16.00	Uhr	

	
Persönliche	Beratung	

	
Termin	ohne	Voranmeldung	

Montag		 	 	 14.00	–	15.40	Uhr	
Donnerstag	 	 14.00	–	15.40	Uhr	

	
Termin	mit	Voranmeldung	

Montag	 	 	 16.00	–	17.40	Uhr	
Mittwoch	 	 09.00	–	12.30	Uhr	
Donnerstag	 	 16.00	–	17.40	Uhr	

	
	

Telefonische	Beratung	und	Auskünfte	
(Für	einfach	gelagerte	Fallgestaltungen/Fragestellungen)	

	
Montag		 	 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Dienstag			 	 10.00	–	12.30	Uhr	
Mittwoch	 	 10:00	–	11:00	Uhr	
Donnerstag	 	 10.00	–	12.30	Uhr	
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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VEREIN

Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal 
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
r

Neue Mitglieder werben - Einbruchschutz gratis erhalten!
Wie Sie wissen, können Mitglieder im Rahmen der Aktion: „Mitglieder werben Mitglieder“ sich durch entsprechende Em-
pfehlungen eine attraktive Prämie sichern. Für die dunkle Jahreszeit ist derzeit als Sonderprämie ein TV Simulator erhält-
lich. Der TV Simulator dient zur Abschreckung von Einbrechern. Über sparsame LEDs werden Farbveränderungen sowie 
Szenerien und Bildschirmbewegungen simuliert. Es wird quasi für von außen das Haus oder die Wohnung Betrachtende 
das Flackern eines Fernsehgerätes vorgegaukelt. Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor / Dämmerungsmodus und der 
Möglichkeit, verschiedene Laufzeiten einzustellen. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach über eine normale Steckdose und 
es ist laut Hersteller mit einem Energieverbrauch von max. 2,7 Watt zu rechnen. 
Um diese Sonderprämie oder eine andere gewünschte Prämie zu erhalten, ist ein ausgefüllter und unterschriebene Prä-
miencoupon in der Geschäftsstelle abgeben oder per Post zu zuschicken. Zu den einzelnen weiteren Voraussetzungen der 
Prämienhergabe wird auf die nachfolgenden Angaben verwiesen. 

Prämienvoraussetzungen:
Der Werbende muss Mitglied des Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. sein. Vorstands- sowie Beiratsmitglieder des 
Haus- und Grundvereins sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene 
innerhalb der letzten zwölf Monate aus dem Haus- und Grundbesitzerverein Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. aus-
getreten war. Auf die Prämien besteht ein Anspruch solange, wie diese vorrätig sind. Sollte eine Prämie vergriffen sein, werden Sie hiervon unterrichtet und 
haben die Möglichkeit sich dann für eine der anderen Prämien zu entscheiden. Für die Hingabe einer Prämie ist die Verwendung des Prämiencoupon, der 
auch über die Geschäftsstelle zu erhalten ist oder von der Vereinshomepage unter „Unser Service – Download Center“ heruntergeladen werden kann, Vo-
raussetzung. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht dann, wenn von dem neugeworbenen Mitglied die Mitgliedschaft begründet wurde und der zu leistende 
Beitrag eingegangen ist. Das Mitglied wird von der Prämienfälligkeit unterrichtet und ein Termin vereinbart, zu dem das Mitglied eine           
         Sachprämie in der Geschäftsstelle abholen kann.
.

Sehr geehrte Mitglieder,
wie wir Ihnen bereits in der Maiausgabe des Eigentümerjournals mitteilten, waren Sie bis dahin in all den 
Jahren gewohnt an dieser Stelle unserer Vereinszeitung die Geburtstagsgrüße an unsere Mitglieder zu  
lesen und, dass künftig diese Rubrik nicht mehr fortgeführt werden kann.
Wir bedauern dies so handhaben zu müssen. Jedoch sehen wir aufgrund der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung, von der Sie vielleicht schon in den letzten Wochen und aktuell in den Medien gehört  
haben, derzeit keine andere Möglichkeit. Durch die gültigen neuen Regelungen wäre ansonsten ein 
erheblich höherer Arbeitsaufwand für unsere Geschäftsstelle damit verbunden. Von daher haben wir 
uns entschieden, die Arbeitskraft unserer Mitarbeiter lieber für Ihre Beratungswünsche einzusetzen, 
als diese Arbeitsressourcen für dann ansonsten zusätzlichen weite-
ren Verwaltungsaufgaben einzusetzen. Auch wenn wir genauso wie 
Sie betrübt sind über diese neue Handhabung, hoffen wir gleichwohl 
dass hier der Umgang mit den Arbeitsressourcen in Ihrem Sinne ist 
und dies Ihr Verständnis treffen wird. 

Ihr Vorstand

Geburtstagsgrüße

 TV Simulator
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Mit Vertretern vom Handelsverband 
NRW-Rheinland e.V., der Stadt Wup-
pertal sowie der WSW AG wurden in-
teressierte Bürger und Eigentümer  in 
die City-Kirche Wuppertal Elberfeld 
geladen, um zusätzliche Informatio-
nen und Aufklärungen zum Starkrege-
nereignis vom 29.05.2018 zu erhalten.
Der am 29.05.2018 gefallene Stark- 
regen war das stärkste Starkregene-
reignis seid der Aufzeichnung in der 
Stadt Wuppertal. Nach heute üblicher 
Einstufung in der sogenannten Star-
kregenscala mit Stufen von 1-12, lag 
dieses Regenereignis bei Stufe 11. Be-
sonders tragisch war, dass zum Ende 
des Starkregens, wo bereits alle Ka-
näle voll waren, ein weiterer Regen-
anstieg eintrat, der den Kollaps der 
gesamten Kanalisation verursachte. 
Insgesamt sind in ca. 90 Minuten 5 
Milliarden Liter Regenwasser nieder-
gegangen.
Der höchste gemessene Regenwert 
befand sich an diesem Tag an der 
Messstelle Hardt. Hier wurden 1000 
Liter/qm gemessen. Somit erklärt sich 
die besonders schlimme Situation im 
Bereich der City Elberfeld.  Da der 
starke Zulauf des Mirker Bachs in 
Richtung Elberfeld ein großes Gefah-
renpotenzial birgt, wird ein zur Ent-
lastung geplantes Regenrückhaltebe-
cken im Bereich Bornberg nach An-
kauf von Industrieflächen durch die 
Stadt, entwickelt. Zusätzlich wird der 
Entlastungssammler Raukamp / Saar-
str. erweitert.
Besonders der Bereich  Robert-Daum- 
Platz wird durch den unterirdisch ver-
laufenden Briller Bach  bei Starkregen 
überschwemmt.  Das begründet die 

dann unter Druck hochfliegenden Ka-
naldeckel, welche vielfach beobachtet 
wurden.
Zum möglichen Schutz vor solchen 
Starkregenschäden ist anzumerken, 
dass Schadensersatz gegenüber dem 
Kanalnetzbetreibern bei höherer Ge-
walt nicht möglich sind.
Mängel, die Mieter gegenüber Eigen-
tümern fordern, können auf Grund 
von Verschulden des Vermieters, z.B. 
bei Obliegenheitsverletzung, oder 
nicht eingebauter Rückstauklappen 
vom Mieter eventuell durchgesetzt 
werden. Ohne Elementarschadensab-
sicherung sind die Schäden über Ver-
sicherungen weitestgehend nicht ab-
gedeckt.
Die Stadtwerke arbeiteten schon vor 
dem Ereignis an einer Starkregenkarte 
für Wuppertal, welche besonders ge-
fährdete Gebiete und Lagen im Stadt-
gebiet ausweisen wird. Eigentümer 
sollten sich diese (Fertigstellung ca. 
Herbst 2018) dringend einsehen, um 
Ihre individuelle Gefahrenlage zu prü-
fen. Sodann sollten Maßnahmen zum 
zusätzlichen Schutz ergriffen werden  
und der Versicherungsschutz ange-
passt werden. Die Starkregenabsiche-
rung wird als kommunale Gesamtauf-
gabe gesehen. 
Gemäß Satzung über die Abwasser-
beseitigung  der Stadt Wuppertal § 9 
(11) ist der jeweilige Grundstücksei-
gentümer für die Rückstausicherung 
seiner Gebäude selber verantwortlich!
Der Wuppperverband bietet außer-
dem einen speziellen Informations-
flyer, den Eigentümer sich im Inter-
net runterladen können. (www.wup-
perveband.de)

Kritisch wurden die Soforthilfean-
träge für bereitgestellte Mittel vom 
Land für Betroffene gesehen. Nur mit 
nachgewiesener Ablehnung einer Ele-
mentarversicherung durch den Ge-
bäudeversicherer konnten Eigentümer 
diese überhaupt erfolgreich beantra-
gen.

Nach Aussage der WSW AG ist mit 
weiteren Starkregenereignissen künf-
tig zu rechnen. Einzig erfreuliche 
Nachricht, das nachträglich fast kom-
plett kontrollierte Kanalnetz in Elber-
feld, hat keine gravierenden Schäden 
abbekommen und die „vollgelaufene 
Badewanne“ hat sich recht schnell 
wieder geleert!

Architektin Dipl. Ing. (FH) 
Ute Gottschalk

Informationsabend zum Starkregenereignis 
am 29.05.208 in Wuppertal eingeladen vom 
Handelsverband NRW-Rheinland e.V.-HVR
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
m

b
H

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Preis
 gese

nkt!
Attraktiver freistehender Bungalow am Falkenberg, 2 Garagen und großzügiges Grundstück

Diese selten angebotene Immobilie am Falkenberg in Wuppertal, liegt in absolut beliebter Wohnlage „In der Beek“. 
Das Wohnumfeld ist geprägt durch freistehende Ein- bis Zweifamilienhäuser und wird nur von Anwohnern in einer 30-Zone angefahren.  Um-
geben von grüner Naherholung, haben Sie eine  ideale Anbindung an die A46, nach Velbert/Essen, die City Elberfeld und umliegende beliebte 
Schulen und Kindergärten. 
Das Objekt wurde 1966 gebaut und im Jahr 1981 mit einem Anbau und einer großen Terrassenfläche erweitert,  sowie umlaufend komplett ver-
klinkert. Aktuell  erfolgt die Nutzung in zwei  getrennten Wohnungen, eine künftige Nutzung als großzügiges Einfamilienhaus mit ca. 215 qm 
Wohnfläche und 7 Zimmern  ist mit wenigen Umbauten jedoch ebenfalls möglich. Die Beheizung  und Warmwasserbereitung erfolgt über Ga-
setagenheizungen Baujahre 1994 und 2006. Zum Objekt gehören außerdem 2 Garagen.

Objekt:   2-Familienhaus Bungalow mit 2 Garagen
Grundstück: 872 qm
Wohnfläche:  ca. 215 m² (aktuell in 2 Wohnungen)
Energieausweis:  Baujahr 1968, Erweiterung 1981, Bedarfsausweis 270,4 kWh/m²a, Gas,  
Datum.: 18.12.2017
Kaufpreis:   445.000,- € VB 
 zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 
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Gepflegtes Zweifamilienhaus mit Ausbaureserve, beliebte Wohnlage
Wuppertal-Elberfeld
Dieses gepflegte Zweifamilienkopfhaus befindet sich in sehr ruhiger Wohnlage (Sackgasse)
oberhalb von Elberfeld im beliebten Siedlungs-Wohngebiet unterhalb Mirker Hain, Nahe Vogel-
sangstraße. Hier spielen die Kinder noch auf der Straße! Die Wohnung im Erdgeschoss wird nach
Vereinbarung frei. Zum Haus gehört ein ansprechend gepflegter Garten mit Obstgehölzen, Teich
und viel Platz zum Spielen. 
Das Objekt ist an zwei Außenwänden mit Naturschiefer verkleidet und zur Zeit in zwei Wohnun-
gen aufgeteilt. Die Wohnung im 1.OG hat Erweiterungspotenzial in das Dachgeschoss, oder eine
dritte Wohneinheit wird künftig im bereits schon ausgebauten Dachgeschoss 
abgeteilt. Die Beheizung erfolgt über Gasetagenheizungen, das Haus ist unterkellert, die Mieter
nutzen eine gemeinsame Wachküche. Die Sanitärflächen der Wohnungen sind renovierungsbe-
dürftig.
Objekt: Zweifamilienhaus, einseitig angebaut
Baujahr: ca. 1924
Wohnfläche: ca. 160 qm, 2 Wohneinheiten, Dach ausgebaut
Grundstück: 355 qm
Mieteinahmen: 9.576,- € p.a. (steigerungsfähig)
Energieausweis: Datum 07.03.2017, Bedarfsausweis, 222,7 kWh /qm a, Energieklasse G,

Energieträger Erdgas, Baujahr der Heizungen 2002 bis 2008.
Kaufpreis: 280.000,- € zzgl.3,57 % Courtage inkl.19 % MwSt. für Haus und Grund 

(Makler)

Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!
Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail:
andreas.wimmers@gmx.de

Mehrfamilienhaus gesucht
Langjähriges Haus- und Grund-Mitglied
sucht Mehrfamilienhaus zum Kauf. 
Wer möchte sein gepflegtes MFH in gute
Hände übergeben?
Telefon 0202-437985.

Hausgesuch
Suche ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal
oder Umgebung. Auch gerne Objekte mit
Bewirtschaftungsdefiziten oder Reparatur-
stau. Tel: 0174-9234004

Pinnwand
Gewerbeimmobilie / Handwerksbetrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro, Rückla-
genbildung und Wohngeld zusammen 
285 € monatlich, Teileigentum / 4 Eigentü-
mer gesamt, Verkaufspreis komplett
145.000 €, maklerfrei, Energiebedarfs-
ausw. 11.12.2008, 145,7 kWh/qma, Erdgas, 
Kontakt: Tel. 0178-3311292

Mitglied sucht
(zu kaufen oder/und mieten) Ferienwoh-
nung oder Bungalow auf Gran Carnaria
Tel. 0176-40 58 68 45
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Pinnwand

City-Elberfefef ld, OstersbaumMFH, 11Whg, Entwicklungspotenzial!
Dieses voll vermietete MFH bietet insgesamt 11
Wohneinheiten in beliebter 2-ZimmerWohnungs-
größe. AlleWohnungen sind vermietet. Durch die
citynahe und ruhige Lage sind dieWohnungen
hier stets gut nachgefragt.
Hinter demHaus befindet sich ein ansprechender
Garten, eine Erweiterungmit Balkonen auf der
Gartenseite würde dieWohnungen hier zuzuz sätzlich
aufwfwf erten.
Da dieWohnungen vorrangig Nachtspeicherhei-
zungen haben, ist eine Umrüstung auf Zentralhei-
zungen bereits untersucht worden. Der Gasan-
schluss liegt im Haus. . ImWohn-gebiet Osters-
baum sind Nahversorgungen wie Banken, Apothe-
ke, Bäcker etc. fußläufig erreichbar. Das Naherho-
lungsgebiet Hardt liegt direktktk gegenüber,r,r die
Nordbahntrasse ist schnell erreichbar. Busverbin-
dungen nacaca h Barmen und Elberfefef ld sind ebenfafaf lls
in unmittelbarerWohnnähe.

Baujuju ahr : 1953
WoWoW hneinheiten: 11
WoWoW hnfläche : ca. 502 qm
Nettokakak ltmietep.a.: 31.638,- € ( steierungsf )
Energieausweis: Bedarfsfsf ausw 0. 008,

4,2 /m a,
Nachtstrom, Erdgas

KaKaK ufpreis: 325.000,- €Festpreis
zzgl. 3,57%Courtage inkl. 19%MwSt. für
Haus undGrund (Makler)

SanierteSinglewowow hnungmitTeTeT rrasseundeigenemStellplatzbezugsfrei, KaKaK pitalanlage.
In sehr schönerWohnumgebung Nahe der Nordbahntrasse, bergisches Plateau, liegt diese absolut ruhigeWohnung in der Gartenetage in
gepflegter Altbauumgebung inWuppertal-Oberbarmen. DieWohnungwurde soeben saniert, die Fenster sind erneuert, das Bad ist neu
saniert, in derWohnung liegt ein Echtholzparkettboden. VoVoV r denWohnräumen können die Mieter eine TeTeT rrasse nutzen undeinen abge-
schlossenen Stellplatz im Hof.f.f Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten worden und hat stets gute Mietnachfrage. Die Beheizung er-
fofof lgt über eine Ölzentralheizung. ZurWohnung gehört ein Kellerraum, im Objbjb ektktk eineWaWaW schküchemit Fahrradkeller und ein Trockenraum,
Winterdienst undTreppenhauspflege werden erledigt.

Die Immobilie ist äußerst gepflegt unterhalten, das Objbjb ektktk wurde unlängst neu angestrichen und ist im Gesamteindruck ansprechend.
Eigentumswohnung 1 Zimmer KDB, TeTeT rrasse, Keller,r,r Souterrain, Gartenseite

WoWoW hnfläche: 32,03 qm

Stellplatz: 1

Hausgeld: 208,- € (inkl. HK-K-K VoVoV rauszahlung,Winterdienst, Hauspflege)

Energieausweis: Datum 25.08.2008, VeVeV rbrauchausweis 122,72 kWkWk h/m²a, Heizöl

Kaufpreis: 35.000,- € VB (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 %MwSt. für Haus und Grund (Makler)

Re1e11e14e4,e,
NeNaea heh
sasarsrfsfsssfsfsfsf asausu
2s2 kskWsWkWkskWk hsh/s/eweweeeieises 1e10e0

mem²e²aea rnrngrgsrsfrf.r.f.frf.f )r)
1r11r1.r.2r20r00r0v8v8 iert
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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für € 16,50 + MwSt.

Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Brennstoffe

Dach + Wand

120JAHREHEIZOELVORST
Deutscher Ring 69, 42327 Wuppertal, Tel. 744035

Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

I m p r e s s u m / B e r a t u n g s z e i t e n / I n d e x

Impressum
Herausgeber
Haus & Grund Wuppertal u. Umland, 
vorm. Elberfeld von 1880 e.V.

ISSN  2567-1472

Redaktion
Verantwortlich
Lutz Fürup, 1. Vorsitzender
Thorsten Groß, 2. Vorsitzender
Joachim Brodowski, 2. Schriftführer
Angela Müllenbach-Michel, 1. Kassenwart

Anzeigenverwaltung
Andreas Wimmers
Martin-Luther-Straße 15
45525 Hattingen
Telefon             0 23 24 - 2 58 22
Mobil                 0172 - 511 5244
email                 andreas.wimmers@gmx.de

Herstellung
regioprint GmbH 
Roßkothenweg 19 • 45470 Mülheim a.d. Ruhr 
Telefon             02054 - 939 72 88
Telefax              02054 - 939 72 89
email                 mail@regioprint.de

Bezugspreis  jährlich 42,00 EUR

Auflage            6.000

Namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Beiträge ge-
ben die Meinung des jeweiligen Ver fassers, nicht unbedingt
die der Redaktion wieder.
Eine Haftung für Beiträge, in denen Produkte von Firmen 
besprochen werden, wird nicht übernommen. Eine
Garantie erklärung für Produkte und Firmen ist daher nicht
damit verbunden.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck von Texten und Texttei-
len sowie das Abspeichern auf elektronische Medien nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Anschriften

Haus + Grund
Wuppertal und Umland,
vormals Elberfeld von 1880 e.V.

Dessauerstraße 3
42119 Wuppertal

fon         02 02 / 4 79 55-0
fax         02 02 / 4 79 55-70

email    info@hausundgrundwtal.de
web       www.hausundgrundwtal.de

Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümerverein
Langenberg e.V.

Froweinplatz 6b
42555 Velbert

fon    02052 / 847 74
fax     02052 / 847 74

Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal
Telefonische Beratung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax: 479 55 70
Mo., Di. + Do.                        10.00 - 12.30 Uhr
Mi.                                            10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
Mi.                                            9.00 - 12.30 Uhr
Mo. + Do.                               16.00 - 17.30 Uhr
Freie Beratungszeit ohne Termin:
Mo. + Do.                               14.00 - 15.45 Uhr

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr
*keine Sprechstunde am 21.08.2018

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr
*keine Sprechstunde am 21.08.2018

Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum
Geschäftsstelle Dessauer Str. 3
Mi. (nur nach                       09.30 - 10.30 Uhr
Vereinbarung)

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015                               105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016                               106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017                               108,1             108,8             109,0             109,0             108,8             109,0             109,4             109,5             109,6             109,6             109,9             110,6
2018                               109,8             110,3             110,7             110,7                       

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015                               105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016                               106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017                               108,7             109,4             109,5             109,6             109,4             109,5             109,9             110,0             110,1             110,1             110,4             111,0
2018                               110,3             110,8             111,2             111,2                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4                      
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                               98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62
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Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
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Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015                               105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016                               106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017                               108,1             108,8             109,0             109,0             108,8             109,0             109,4             109,5             109,6             109,6             109,9             110,6
2018                               109,8             110,3             110,7             110,7                       

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2014                               106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015                               105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016                               106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017                               108,7             109,4             109,5             109,6             109,4             109,5             109,9             110,0             110,1             110,1             110,4             111,0
2018                               110,3             110,8             111,2             111,2                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017                               101,0             101,7             101,8             101,8             101,6             101,8             102,2             102,4             102,4             102,3             102,6             103,4                      
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                               98,72             98,88          100,11          100,15          100,51          100,68          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017                             100,46          100,84          101,65          102,04          101,92          101,95          101,44          101,71          102,14          102,24          102,31          102,62
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Rolladen Reinertz

  

Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Beilagenhinweis:

Kasprzik
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Ihre Immobilie 
geht!

Wuppertal
Tel. 0202-24 29 140
Immobilienmakler
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Dekorative Raumgestaltung · Fassadengestaltung
Maler- und Lackierarbeiten aller Art · Wärmedämmung

Telefon 0202 - 42 51 12 · Fax 02191 - 38 88 33
info@malerbetrieb-motte.de · www.malerbetrieb-motte.de




